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VERWALTUNGSGERICHTSHOF
BADEN-WÜRTTEMBERG

B e s c h l u s s

In der Verwaltungsrechtssache

- Kläger -
- Berufungskläger -

prozessbevollmächtigt:

gegen

Land Baden-Württemberg,
vertreten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe,
- Abteilung 8 - Landesaufnahmeeinrichtung -Ausländer-Spätaussiedler,
Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe, Az: 83b-0316850 Kl

- Beklagter -
- Berufungsbeklagter -

wegen Ausweisung

hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, die Richterin 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Bauer und die Richterin am Verwaltungsge-
richtshof Schiller

am 27. Mai 2013

beschlossen:
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Das Verfahren wird ausgesetzt. 

Es wird gemäß Artikel 267 AEUV eine Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs zu folgenden Fragen eingeholt:

1. a) Ist die Regelung des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG 
über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ausstellung eines Aufenthalts-
titels an Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, 
auch bei der Aufhebung eines bereits erteilten Aufenthaltstitels zu beachten? 

b) Ist diese daher dahingehend auszulegen, dass sie der Aufhebung oder 
Beendigung des Aufenthaltstitels (etwa durch eine Ausweisung nach natio-
nalem Recht) eines anerkannten Flüchtlings entgegensteht, wenn nicht die 
Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 der Richtlinie 2004/83/EG 
oder "zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" im Sinne
des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG gegeben sind?

2. Für den Fall, dass die Fragen unter 1 zu bejahen sind: 

a) Wie ist der Ausschlussgrund der "zwingenden Gründe der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung" in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 
2004/83/EG mit Blick auf Gefahren auszulegen, die von der Unterstützung 
einer terroristischen Vereinigung ausgehen?

b) Können „zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung“ im 
Sinne des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 2004/83/EG gegeben 
sein, wenn ein anerkannter Flüchtling unter anderem durch das Einsammeln 
von Spenden und die ständige Teilnahme an PKK-nahen Veranstaltungen 
die PKK unterstützt hat, selbst wenn die Voraussetzungen für eine Durch-
brechung des Refoulement-Verbots nach Art. 33 Abs. 2 GFK und damit auch 
die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie 2004/83/EG nicht er-
füllt sind?

3. Für den Fall, dass die Frage unter 1a) zu verneinen ist:

Ist die Aufhebung bzw. Beendigung des einem anerkannten Flüchtling erteil-
ten Aufenthaltstitels (etwa durch eine Ausweisung nach nationalem Recht) 
unionsrechtlich nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3
i.V.m. Abs. 2 der Richtlinie 2004/83/EG (bzw. der gleichlautenden Nachfol-
geregelung der Richtlinie 2011/95/EU) zulässig? 
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Gründe

A) Der Kläger wendet sich gegen seine Ausweisung sowie gegen eine ihm auferlegte 

räumliche Aufenthaltsbeschränkung und eine Meldeauflage.

Der 1956 geborene Kläger ist türkischer Staatsangehöriger kurdischer Volkszugehö-

rigkeit. Er lebt seit 1989 mit seiner Ehefrau, welche ebenfalls türkische Staatsangehö-

rige ist, und mit inzwischen acht gemeinsamen Kindern, von denen fünf die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen, in der Bundesrepublik Deutschland. Er ist bis heute

Flüchtling im Sinne des Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. 

Auf seinen Asylantrag wurde er am 24.06.1993 als Asylberechtigter anerkannt. Au-

ßerdem wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen des - damals geltenden - § 51 

Abs. 1 AuslG (Flüchtlingsschutz, heute § 60 Abs. 1 AufenthG) vorliegen. Die Aner-

kennung wurde mit den exilpolitischen Aktivitäten des Klägers in der Bundesrepublik 

Deutschland und der ihm deshalb bei einer Rückkehr in die Türkei drohenden politi-

schen Verfolgung begründet (vgl. Urteil des VG Minden vom 08.02.1993). Der im We-

sentlichen mit geänderten Verhältnissen in der Türkei begründete Widerruf der Asyl-

anerkennung und der Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 51 

Abs. 1 AuslG durch Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 

21.08.2006 wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 30.11.2007 auf-

gehoben. Seit dem 07.10.1993 ist der Kläger im Besitz eines unbefristeten Aufent-

haltstitels.

Der Kläger war in den 1990er-Jahren in vielfältiger Weise für die PKK (Partiya 

Karkerên Kurdistan, Arbeiterpartei Kurdistans) bzw. deren Neben- oder Nachfolgeor-

ganisationen exilpolitsch aktiv. Mit Verfügung des Bundesministers des Innern vom 

22.11.1993 wurden der PKK und der ENRK (Eniya Rizgariya Neteweyî ya Kurdistanê, 

Nationale Befreiungsfront Kurdistans) - einer inzwischen aufgelösten, damals in 

Deutschland für die PKK aktiven "Frontorganisation" - verboten, sich in Deutschland 

zu betätigen. Nach § 20 Vereinsgesetz macht sich unter anderem strafbar, wer die-

sem Verbot zuwiderhandelt (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. § 18 Satz 2 VereinsG). 

1992 wurde der Kläger in den Vorstand des "Arbeiter- und Kulturzentrums der Kurden 

Bielefeld" gewählt. Der Verein wurde 1993 als Teilorganisation der PKK verboten. Im 

Asylverfahren gab der Kläger selbst an, er besuche alle Veranstaltungen und De-

monstrationen der ERNK. Dabei sei er teilweise als Ordner eingesetzt. Diese exilpoli-

tischen Aktivitäten setzte der Kläger auch nach seiner Asylanerkennung fort. Es kam 

deshalb zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Im Jahr 2001 beteiligte er sich an 
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der Unterschriftenaktion im Rahmen der so genannten "Identitätskampagne" der PKK 

und unterzeichnete die Erklärung "Auch ich bin ein PKK'ler". Nach Erkenntnissen des 

Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg nahm der Kläger in den fol-

genden Jahren, auch nach dem Umzug seiner Familie aus dem Raum Bielefeld nach 

Mannheim im Jahr 2002, weiter regelmäßig an Demonstrationen und Veranstaltungen 

teil, bei welchen es um die Rechte der Kurden, um die PKK und/oder deren General-

sekretär Abdulah Öcalan ging, darunter auch solche mit einer besonderen PKK-Nähe, 

wie Veranstaltungen aus Anlass des Gründungsjahrestages der PKK, des Geburts-

tags und des Jahrestags der Festnahme von Öcalan, so genannte "Märtyrergedenk-

feiern" (Feiern zum Gedenken an gefallene PKK-Kämpfer und Selbstmordattentäter) 

und "Volksversammlungen". 

Im Juni 2006 reiste der Kläger in den Irak. Er hielt sich dort zwei Monate lang auf und 

besuchte Verwandte sowie diverse Orte bzw. Stationen im Grenzgebiet zur Türkei. 

2007 unternahm er mit seinem ältesten Sohn eine weitere Reise in den Irak.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Klägers am 10.01.2007 wegen des Ver-

dachts eines - durch Betätigung für die PKK begangenen - Verstoßes gegen das Ver-

einsgesetz wurden unter anderem eine handschriftlich verfasste Spendenliste mit 16 

Namen und Beträgen zwischen 100 und 1000 EUR sowie eine mit dem Computer im 

Jahr 2006 erstellte Spendenliste, welche in 4 Ortsbezirke unterteilt war und auf der 

hinter 29 der insgesamt 48 aufgeführten Namen monatliche Spenden im Zeitraum von 

Januar bis Mai in Höhe von 10 bis 30 EUR pro Monat vermerkt waren, aufgefunden, 

außerdem ein Zettel und ein Notizbuch mit Vermerken zu eingesammelten Beträgen, 

Ausdrucke eines Vordrucks für eine Spendenliste, 4 Zeitschriften Serxwebun, Fotos 

mit Abdullah Öcalan, darunter eines mit der Aufschrift "PKK" im Scheckkartenformat 

im Geldbeutel des Klägers, Fotos des Klägers neben bewaffneten Personen, welche 

von der Reise des Klägers in den Irak im Juni 2006 stammten, Flaggen bzw. Fahnen 

mit dem Emblem der "KKK" (Koma Komalên Kurdistan), Flaggen mit einer Abbildung 

von Abdullah Öcalan sowie ein Buch von Öcalan. Der Kläger wurde daraufhin mit Ur-

teil des Landgerichts Karlsruhe vom 03.12.2008 wegen Zuwiderhandelns gegen ein 

vereinsrechtliches Betätigungsverbot (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VereinsG) zu einer 

Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 20 EUR verurteilt. Nach den Feststellungen im 

Urteil hat er dem Verbot einer Betätigung für die PKK zuwidergehandelt. Die PKK 

bzw. die KONGRA-GEL finanzierten sich durch Beiträge für legale kurdische Vereine, 

monatliche Mitgliedsbeiträge der Anhänger, Verkauf von Publikationen, Einnahmen 

beim jährlichen „Kurdistanfestival“ und andere Feste auf örtlicher Ebene sowie Ein-



- 5 -

nahmen aus der jährlich im Herbst/Winter durchgeführten „Spendenkampagne“. Bei 

dieser „Spendenkampagne“ setze der für Europa zuständige „Rat“ fest, welche Beträ-

ge von den einzelnen europäischen Ländern zu erbringen seien. Diese würden auf 

der jeweiligen Hierarchieebene Raum bzw. Gebiet aufgeschlüsselt. Dabei würden Lis-

ten der ortsansässigen Kurden verwendet und die von diesen zu erbringenden „Spen-

den“ nach der Höhe des jeweiligen Einkommens festgesetzt, wobei etwa ein Monats-

einkommen zu erbringen sei. Die Spenden würden von so genannten „Sammelteams“ 

von zwei bis drei Personen eingesammelt, notfalls auch mit Gewalt eingetrieben. Im 

Zuge der hierarchischen Gebietsstruktur der PKK sei auch die Bundesrepublik 

Deutschland in mehrere Gebiete gegliedert, denen jeweils ein Gebietsverantwortlicher 

vorstehe, der regelmäßig nach einem Jahr ausgewechselt werde. Im Jahr 2005 sei 

dies bis zum Oktober im Gebiet Mannheim der Gebietsverantwortliche M.T., Deckna-

me D., gewesen. Die Gebiete seien wiederum in Räume aufgeteilt, denen jeweils ein 

Raumverantwortlicher vorstehe. So sei das Gebiet Mannheim in die Räume Mann-

heim, Ludwigshafen, Heidelberg, Worms, Bruchsal, Karlsruhe und Germersheim auf-

geteilt. Verantwortlicher im Raum Mannheim sei im Jahr 2005 eine nicht identifizierte 

Person namens Ma. gewesen. Der Kläger sei in den Jahren 2005 und 2006 im Raum 

Mannheim in gehobener Funktion für die PKK aktiv gewesen. Er sei direkt dem 

Raumverantwortlichen für Mannheim namens Ma. unterstellt und auch direkter An-

sprechpartner des Gebietsverantwortlichen M.T. gewesen. Dies schließe die Straf-

kammer daraus, dass er als einer von wenigen Adressaten vom Gebietsverantwortli-

chen M.T. zwei Rundschreiben per SMS erhalten habe, in welchen er dazu aufgefor-

dert worden sei, als einer der "Freunde, die für die Räume verantwortlich seien,  ... 

die Freunde, mit denen er "zusammenarbeite, zu benachrichtigen". Außerdem seien 

sein Vorname und seine Handynummer auf sichergestellten Notizzetteln des Gebiets-

verantwortlichen M.T. notiert gewesen. In der von ihm übernommenen Funktion habe 

sich der Kläger mit dem Sammeln und der Weiterleitung von Spenden für die PKK und 

gelegentlich auch mit der Verteilung der Zeitschrift Serxwebun - eines der Publika-

tionsorgane der PKK bzw. der Nachfolgeorganisation KONGRA-GEL - befasst. Er ha-

be in den im einzelnen aufgeführten Fällen (von insgesamt 29 Personen aus vier Be-

zirken des Raums Mannheim - jeweils von Januar bis Mai, teilweise auch nur bis März 

oder April 2006) selbst oder unter Einschaltung von Hilfspersonen Spenden für die 

PKK gesammelt, diese in seiner Spendenliste verbucht und an ein zentrales Finanz-

und Wirtschaftsbüro der PKK, wahrscheinlich in Brüssel, abführen lassen. Er habe 

sich zudem noch am 10.01.2007 von seinem Sohn mit Hilfe des Computers einen 

neuen Vordruck einer Spendenliste erstellen lassen. Der Kläger habe das gegen die 

PKK verhängte Betätigungsverbot gekannt. Ihm sei bewusst gewesen, dass die 
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Spendenkampagnen für die PKK von großer Bedeutung seien. An ihnen und an dem 

Verkauf der Zeitschrift habe er mit dem Willen teilgenommen, die PKK zu fördern und 

die Eintreibung von Spenden und Einnahmen aus Zeitungsverkäufen an den Vorga-

ben der Partei auszurichten. Nach Verwerfung der Revision durch den Bundesge-

richtshof wurde das Urteil am 08.04.2009 rechtskräftig.

Mit Bescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 27.03.2012 wurde der Kläger 

aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen (Ziff. 1). Er wurde außerdem ver-

pflichtet, sich zweimal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen poli-

zeilichen Dienststelle zu melden. Sein Aufenthalt wurde auf den Bereich der Stadt 

Mannheim begrenzt (Ziff. 2). Die Ausweisung wurde auf §§ 55, 56 i.V.m. § 54 Nr. 5 

AufenthG gestützt. Als Ausweisungsgrund wurde § 54 Nr. 5 AufenthG herangezogen, 

wonach ein Ausländer in der Regel ausgewiesen wird, wenn Tatsachen die Schluss-

folgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die 

den Terrorismus unterstützt oder unterstützt hat oder er eine derartige Vereinigung 

unterstützt oder unterstützt hat. Mit Blick auf die bestehende familiäre Lebensgemein-

schaft zwischen dem Kläger, seiner Ehefrau und den minderjährigen Kindern und un-

ter Berücksichtigung seines unbefristeten Aufenthaltsrechts sowie des Status als 

Asylberechtigter und Flüchtling erging die Ausweisungsverfügung jedoch als Ermes-

sensentscheidung (§§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3, 4 und 5, Satz 5 AufenthG, 55 Auf-

enthG, Art. 6 Abs. 1 GG, 8 EMRK). Zur Begründung wurde ausgeführt: Bei der PKK 

und deren Nachfolgeorganisationen KADEK und KONGRA-GEL handle es sich um 

Vereinigungen im Sinne des § 54 Nr. 5 AufenthG. Die Aktivitäten des Klägers wie ins-

besondere das Eintreiben von Spenden, der Verkauf der PKK-Zeitung Serxwebun und 

auch die ständige Teilnahme an Veranstaltungen der PKK bzw. PKK-naher Vereine 

seien als Unterstützung im Sinne dieser Vorschrift anzusehen. Dabei sei auch von 

einer gegenwärtigen Gefährlichkeit auszugehen. Schließlich seien bis weit ins Jahr 

2011 Unterstützungshandlungen nachgewiesen. Dem Interesse des Klägers an sei-

nem Verbleib im Bundesgebiet, das sich aus den bestehenden persönlichen und fami-

liären Bindungen ergebe, werde durch Duldungen (d.h. eine Aussetzung der Abschie-

bung ohne Aufenthaltstitel) Rechnung getragen werden. 

Die vom Kläger gegen diesen Bescheid erhobene Klage wurde mit Urteil des Verwal-

tungsgerichts Karlsruhe vom 07.08.2012 abgewiesen. In den Entscheidungsgründen 

wurde dargelegt: Der Umstand, dass der Kläger durch Urteil des Landgerichts 

Karlsruhe vom 03.12.2008 rechtskräftig wegen des Sammelns von Spenden für die 

PKK verurteilt worden sei, rechtfertige ohne weiteres die Annahme einer relevanten 
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Unterstützungstätigkeit, wenn diese Tätigkeiten nicht sogar auf eine Zugehörigkeit zur 

Organisation selbst hinwiesen. Des Weiteren stelle jedenfalls der regelmäßige, über 

Jahre erfolgte häufige Besuch der dem Kläger vorgehaltenen Veranstaltungen, insbe-

sondere wenn es sich um so genannte Märtyrergedenkveranstaltungen und Feiern 

zum Jahrestag der Gründung der PKK handle, eine relevante Unterstützungstätigkeit 

dar. Durch das Einsammeln der Spenden und deren Weiterleitung habe der Kläger die 

PKK sogar in qualifizierter Weise unterstützt. 

Auf den vom Kläger gestellten Antrag hat der Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss 

vom 28.11.2012 die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe 

zugelassen. 

Der Kläger bestreitet, dass es sich bei der PKK um eine terroristische Vereinigung 

handelt. Jedenfalls habe er diese nicht unterstützt. Außerdem seien die für ihn als 

anerkannten Flüchtling geltenden Vorgaben der Richtlinie 2004/83/EG, Art. 21 und 

Art. 24, nicht berücksichtigt worden. Eine Ausweisung setze nach Art. 21 Abs. 2

Buchst. a der Richtlinie voraus, dass der Betroffene aus schwerwiegenden Gründen 

als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik anzusehen sei. Solche wären 

nur zu bejahen, wenn er eine Vereinigung, die den Terrorismus unterstütze, in qualifi-

zierter Weise, insbesondere durch eigene Gewaltbeiträge oder als Funktionär, unter-

stützt hätte. Diese Voraussetzungen seien nicht gegeben, auch nicht mit Blick auf 

seine strafrechtliche Verurteilung wegen Zuwiderhandelns gegen ein vereinsrechtli-

ches Betätigungsverbot. Dieser lägen Vorgänge aus den Jahren 2005 und 2006 zu-

grunde. Ob von ihm - unterstellt die vom beklagten Land behaupteten Aktivitäten trä-

fen zu - eine aktuelle Gefährdung, ausginge, sei weder überprüft noch festgestellt 

worden. Die Voraussetzungen des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG seien 

schon deshalb eindeutig nicht erfüllt, weil die danach erforderlichen „zwingenden 

Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung“ schwerwiegendere Gründe als die 

in Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie genannten Gründe voraussetzten. Diesbezüglich sei 

zur Auslegung auf Art. 28 der Richtlinie 2004/38/EG - Unionsbürgerrichtlinie - abzu-

stellen. 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 04.04.2013 hat der Kläger erklärt, 

er habe die ihm im Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 03.12.2008 zur Last gelegte 

Straftat nicht begangen und auch nie eingeräumt. Er sei Kurde und sehe sich als 

"progressiver Kurde", weshalb er sich verpflichtet fühle, an Newroz-Festen, Demonst-

rationen und Veranstaltungen von Kurden teilzunehmen. Als Kurde möge er die PKK; 
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er stehe hinter ihr. Er sei aber kein "PKK'ler". Zu letzteren zähle er die Personen, die 

in den Bergen gegen den Feind kämpfen. Veranstaltungen in Gedenken an die PKK, 

wie zum Beispiel zum Jahrestag ihrer Gründung, seien für ihn persönlich zwar nicht 

wichtig. Wenn es aber "für das Volk" wichtig sei, dass er daran teilnehme, könne es 

sein, dass er das auch mache. Feiern aus Anlass des Geburtstages von Öcalan seien 

nicht verboten und für ihn persönlich "schon wichtig". An Märtyrergedenkveranstal-

tungen nehme er teil, wenn es ihm danach sei. Wenn in den Räumen des kurdischen 

Vereins Versammlungen durchgeführt worden seien, sei er hingegangen. Es habe 

sich immer um erlaubte Veranstaltungen gehandelt. Als Vorstandsmitglied des kurdi-

schen Vereins in Bielefeld Anfang der 1990-er Jahre habe er lediglich die Aufgabe 

gehabt, die Einkäufe für den Verein zu erledigen. Nach dem Verbot der PKK habe es 

deshalb bei ihm zu Hause eine Razzia gegeben und er sei auch angeklagt worden. 

Später habe er keine Aufgaben mehr übernommen. Nach seinem Umzug nach Mann-

heim 2002 sei er zwar zunächst noch Mitglied des örtlichen Kulturvereins der Kurden 

gewesen, nach Verlegung des Vereinssitzes in die benachbarte Stadt Ludwigshafen 

aber nicht mehr. Wegen der mit der Ausweisungsverfügung gegen ihn verhängten 

Beschränkung seines Aufenthalts auf die Stadt Mannheim sei er auch nicht mehr 

dorthin gegangen, früher habe er sich einmal die Woche, manchmal auch täglich, in 

den Vereinsräumen aufgehalten. Seine Reise in den Irak sei für ihn wie eine "Pilger-

reise" gewesen. Dies habe er unter anderem deshalb so empfunden, weil dort sogar 

Staatsbedienstete wie Polizisten, Richter usw. kurdischer Volkszugehörigkeit seien. 

Mit einem Neffen sei er überall unterwegs gewesen. Bewaffnete Personen wie die, mit 

denen er sich auf Fotos habe ablichten lassen, gebe es dort überall. 

Das beklagte Land verteidigt den angegriffenen Ausweisungsbescheid. Art. 24 Abs. 1

sowie Art. 21 Abs. 2 und 3 RL 2004/83/EG stünden einer Ausweisung nicht entgegen. 

Der Kläger sei schließlich rechtskräftig wegen des Sammelns von Spenden für die 

PKK bzw. ihre Nachfolgeorganisationen verurteilt worden. Den Urteilsgründen des 

Strafurteils sei zu entnehmen, dass er in den Jahren 2005 und 2006 in Mannheim in 

gehobener Funktion für die PKK aktiv gewesen sei. Durch das Sammeln von Spenden 

habe er nicht nur die Strukturen der PKK in Deutschland gestärkt, sondern darüber 

hinaus auch die kämpfende PKK in der Türkei, die sich unter anderem durch die 

Spenden ihrer Anhänger finanziere, im Vorfeld qualifiziert unterstützt. Die Ausübung 

der genannten Tätigkeiten und die gehobene Funktion des Klägers im Raum Mann-

heim verdeutlichten seine strukturelle Einbindung in die Organisation, durch welche er 

das Gefährdungspotential der PKK mittrage. Dem stehe nicht entgegen, dass seine 

Verurteilung schon mehrere Jahre zurückliege. Selbst wenn er seither nicht mehr für 
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das Sammeln von Spenden zuständig sei, belege doch die in den darauffolgenden 

Jahren weiterhin erfolgte regelmäßige Teilnahme an zahlreichen Demonstrationen 

und Veranstaltungen der PKK das Fehlen der inneren und äußeren Abkehr von der 

PKK und deren Zielen. 

B) Der Rechtsstreit ist in entsprechender Anwendung von § 94 VwGO auszusetzen 

und es ist eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu den im Be-

schlusstenor formulierten Fragen einzuholen (Art. 267 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 AEUV). 

I. Die für die Erörterung der Vorlagefragen maßgeblichen Rechtsvorschriften lauten:

1. Völkerrecht und Unionsrecht

a) Genfer Flüchtlingskonvention
(Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951; GFK)

Artikel 28 - Reiseausweise
1. Die vertragschließenden Staaten werden den Flüchtlingen, die sich rechtmäßig in ihrem 
Gebiet aufhalten, Reiseausweise ausstellen, die ihnen Reisen außerhalb dieses Gebietes 
gestatten, es sei denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ent-
gegenstehen; …

Artikel 32 - Ausweisung
1. Die vertragschließenden Staaten werden einen Flüchtling, der sich rechtmäßig in ihrem 
Gebiet befindet, nur aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ausweisen.
...

Artikel 33 - Verbot der Ausweisung und Zurückweisung
1. Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über 
die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine 
Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde.
2. Auf die Vergünstigung dieser Vorschrift kann sich jedoch ein Flüchtling nicht berufen, der 
aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, 
in dem er sich befindet, oder der eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, 
weil er wegen eines Verbrechens oder eines besonders schweren Vergehens rechtskräftig 
verurteilt wurde.

b) Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) 

Artikel 21
(1) Drittausländer, die Inhaber eines gültigen, von einem der Mitgliedstaaten ausgestellten 
Aufenthaltstitels sind, können sich aufgrund dieses Dokuments und eines gültigen Reisedo-
kuments bis zu drei Monate in einem Zeitraum von sechs Monaten frei im Hoheitsgebiet der 
anderen Mitgliedstaaten bewegen, sofern sie die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, c und e 
der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Perso-
nen (Schengener Grenzkodex) aufgeführten Einreisevoraussetzungen erfüllen und nicht auf 
der nationalen Ausschreibungsliste des betroffenen Mitgliedstaats stehen.

c) Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 über Mindestnormen für die Anerken-
nung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
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Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu ge-
währenden Schutzes (ABl. EU L 304 vom 30.09.2004, S. 12; im folgenden RL 2004/83/EG 
bzw. "Richtlinie“)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
...
in Erwägung nachstehender Gründe:
...
(6) Das wesentliche Ziel dieser Richtlinie ist es einerseits, ein Mindestmaß an Schutz in allen 
Mitgliedstaaten für Personen zu gewährleisten, die tatsächlich Schutz benötigen, und ande-
rerseits sicherzustellen, dass allen diesen Personen in allen Mitgliedstaaten ein Mindestni-
veau von Leistungen geboten wird.
(7) Die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Anerkennung und den Inhalt der Flücht-
lingseigenschaft und des subsidiären Schutzes sollte dazu beitragen, die Sekundärmigration 
von Asylbewerbern zwischen Mitgliedstaaten, soweit sie ausschließlich auf unterschiedlichen 
Rechtsvorschriften beruht, einzudämmen.
…
(22) Handlungen im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen sind 
in der Präambel und in den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen dargelegt; sie 
sind unter anderem in den Resolutionen der Vereinten Nationen zu Antiterrormaßnahmen 
verankert, in denen erklärt wird, “dass die Handlungen, Methoden und Praktiken des Terro-
rismus im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen“ und 
“dass die wissentliche Finanzierung und Planung terroristischer Handlungen sowie die Anstif-
tung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
stehen“.
…
(28) Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gilt auch für die Fälle, in denen ein 
Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, die den internationalen Terrorismus unter-
stützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt.
...
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
... 

Artikel 14 - Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung der Flücht-
lingseigenschaft
...
(4) Die Mitgliedstaaten können einem Flüchtling die ihm von einer Regierungs- oder Verwal-
tungsbehörde, einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen Behörde zuerkannte Rechtsstel-
lung aberkennen, diese beenden oder ihre Verlängerung ablehnen, wenn

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält;
b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen eines 
besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde.

(5) In den in Absatz 4 genannten Fällen können die Mitgliedstaaten entscheiden, einem 
Flüchtling eine Rechtsstellung nicht zuzuerkennen, solange noch keine Entscheidung darüber 
gefasst worden ist.

Artikel 21 - Schutz vor Zurückweisung
(1) Die Mitgliedstaaten achten den Grundsatz der Nichtzurückweisung in Übereinstimmung 
mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen.
(2) Ein Mitgliedstaat kann, sofern dies nicht aufgrund der in Absatz 1 genannten völkerrechtli-
chen Verpflichtungen untersagt ist, einen Flüchtling unabhängig davon, ob er als solcher 
förmlich anerkannt ist oder nicht, zurückweisen, wenn

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats darstellt, in dem sie sich aufhält, oder
b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer 
besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten können den einem Flüchtling erteilten Aufenthaltstitel widerrufen, be-
enden oder seine Verlängerung bzw. die Erteilung eines Aufenthaltstitels ablehnen, wenn 
Absatz 2 auf die betreffende Person Anwendung findet.

Artikel 24 - Aufenthaltstitel
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(1) So bald wie möglich nach Zuerkennung des Schutzstatus und unbeschadet des Artikels 21 
Absatz 3 stellen die Mitgliedstaaten Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 
worden ist, einen Aufenthaltstitel aus, der mindestens drei Jahre gültig und verlängerbar sein 
muss, es sei denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem 
entgegenstehen.
Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 1 kann der Aufenthaltstitel, der Familienangehörigen von 
Personen ausgestellt wird, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, weniger 
als drei Jahre gültig und verlängerbar sein.
(2) So bald wie möglich nach Zuerkennung des Schutzstatus stellen die Mitgliedstaaten Per-
sonen, denen der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel aus, 
der mindestens ein Jahr gültig und verlängerbar sein muss, es sei denn, dass zwingende 
Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem entgegenstehen.

d) Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 
über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Perso-
nen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 
oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und über den Inhalt des zu gewähren-
den Schutzes (ABl. EU L 337 vom 20.12.2011, S. 9, im Folgenden RL 2011/95/EU)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
…
in Erwägung nachstehender Gründe:
...
(12) Das wesentliche Ziel dieser Richtlinie besteht darin, einerseits zu gewährleisten, dass 
die Mitgliedstaaten gemeinsame Kriterien zur Bestimmung der Personen anwenden, die tat-
sächlich Schutz benötigen, und andererseits sicherzustellen, dass diesen Personen in allen 
Mitgliedstaaten ein Mindestniveau von Leistungen geboten wird.
(13) Die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Zuerkennung und den Inhalt der Flücht-
lingseigenschaft und des subsidiären Schutzes sollte dazu beitragen, die Sekundärmigration 
von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben, zwischen Mitgliedstaaten einzu-
dämmen, soweit sie ausschließlich auf unterschiedlichen Rechtsvorschriften beruht.
...
(31) Handlungen im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen sind 
in der Präambel und in den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen dargelegt; sie 
sind unter anderem in den Resolutionen der Vereinten Nationen zu Antiterrormaßnahmen 
verankert, in denen erklärt wird, dass die "Handlungen, Methoden und Praktiken des Terro-
rismus im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen" und 
dass die "wissentliche Finanzierung und Planung terroristischer Handlungen sowie die Anstif-
tung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen 
stehen".
...
(37) Der Begriff der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung gilt auch für die Fälle, in 
denen ein Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, die den internationalen Terro-
rismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt.
...
HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
...

Artikel 14 - Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung der Flücht-
lingseigenschaft
...
(4) Die Mitgliedstaaten können einem Flüchtling die ihm von einer Regierungs- oder Verwal-
tungsbehörde, einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen Behörde zuerkannte Rechtsstel-
lung aberkennen, diese beenden oder ihre Verlängerung ablehnen, wenn

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält;
b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer 
besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.

(5) In den in Absatz 4 genannten Fällen können die Mitgliedstaaten entscheiden, einem 
Flüchtling eine Rechtsstellung nicht zuzuerkennen, solange noch keine Entscheidung darüber 
gefasst worden ist.
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Artikel 21 - Schutz vor Zurückweisung
(1) Die Mitgliedstaaten achten den Grundsatz der Nichtzurückweisung in Übereinstimmung 
mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen.
(2) Ein Mitgliedstaat kann, sofern dies nicht aufgrund der in Absatz 1 genannten völkerrechtli-
chen Verpflichtungen untersagt ist, einen Flüchtling unabhängig davon, ob er als solcher 
förmlich anerkannt ist oder nicht, zurückweisen, wenn

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält, oder
b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer 
besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.

(3) Die Mitgliedstaaten können den einem Flüchtling erteilten Aufenthaltstitel widerrufen, be-
enden oder seine Verlängerung bzw. die Erteilung eines Aufenthaltstitels ablehnen, wenn 
Absatz 2 auf die betreffende Person Anwendung findet.

Artikel 24 - Aufenthaltstitel
(1) So bald wie möglich nach Zuerkennung des internationalen Schutzes und unbeschadet 
des Artikels 21 Absatz 3 stellen die Mitgliedstaaten Personen, denen der Flüchtlingsstatus 
zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel aus, der mindestens drei Jahre gültig und 
verlängerbar sein muss, es sei denn, dass zwingende Gründe der nationalen Sicherheit oder 
öffentlichen Ordnung dem entgegenstehen.
Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 1 kann der Aufenthaltstitel, der Familienangehörigen von 
Personen ausgestellt wird, denen der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden ist, weniger als drei 
Jahre gültig und verlängerbar sein.
(2) So bald wie möglich nach Zuerkennung des internationalen Schutzes stellen die Mitglied-
staaten Personen, denen der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, und ihren Fami-
lienangehörigen einen verlängerbaren Aufenthaltstitel aus, der mindestens ein Jahr und im 
Fall der Verlängerung mindestens zwei Jahre gültig sein muss, es sei denn, dass zwingende 
Gründe der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung dem entgegenstehen.

e) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 
1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. L 
158 vom 30.04.2004, S. 77, ber. ABl. L 229 vom 29.06.2004, S. 35; im Folgenden RL 
2004/38/EG)

Artikel 28 - Schutz vor Ausweisung
...
(3) Gegen Unionsbürger darf eine Ausweisung nicht verfügt werden, es sei denn, die Ent-
scheidung beruht auf zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit, die von den Mitglied-
staaten festgelegt wurden, wenn sie

a) ihren Aufenthalt in den letzten zehn Jahren im Aufnahmemitgliedstaat gehabt haben 
oder
b) minderjährig sind, es sei denn, ...

...

2. Nationales Recht:

a) Aufenthaltsgesetz (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration 
von Ausländern im Bundesgebiet vom 30.07.2004, BGBl. I 1950, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.02.2008, BGBl. I, S. 162, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 5 des Ge-
setzes vom 15.02.2013, BGBl. I, S. 254; AufenthG)

§ 11 Einreise- und Aufenthaltsverbot
(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, darf 
nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird auch bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen eines Anspruchs nach diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel erteilt. 
Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Wirkungen werden auf Antrag befristet. Die Frist ist 



- 13 -

unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls festzusetzen und darf fünf Jahre nur 
überschreiten, wenn der Ausländer auf Grund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen 
worden ist oder wenn von ihm eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung ausgeht. Bei der Bemessung der Länge der Frist wird berücksichtigt, ob der Auslän-
der rechtzeitig und freiwillig ausgereist ist. Die Frist beginnt mit der Ausreise. …
(2) ... 

§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er unanfechtbar als Asyl-
berechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist. Bis zur Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit.
(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat (§ 3 Abs. 4 des 
Asylverfahrensgesetzes). Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
...
(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 
18 Monaten ausgesetzt ist....

§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von Beschränkungen
(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen: 
...
5. Ausweisung des Ausländers,
... 

§ 54 Ausweisung im Regelfall
Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn
1. ... 
....
5. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder 
angehört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt 
oder unterstützt hat; auf zurückliegende Mitgliedschaften oder Unterstützungshandlungen 
kann die Ausweisung nur gestützt werden, soweit diese eine gegenwärtige Gefährlichkeit be-
gründen,

§ 54a Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit
(1) Ein Ausländer, gegen den eine vollziehbare Ausweisungsverfügung nach § 54 Nr. 5, 5a 
oder Nr. 5b oder eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der 
Verpflichtung, sich mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständi-
gen polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes be-
stimmt. …
(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die Auslän-
derbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.
...

§ 55 Ermessensausweisung
(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beein-
trächtigt.
(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere ausgewiesen werden, wenn er 
...
(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu berücksichtigen 

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutzwürdigen persönlichen, wirt-
schaftlichen und sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet,
2. die Folgen der Ausweisung für die Familienangehörigen oder Lebenspartner des Aus-
länders, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in familiärer oder le-
benspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft leben,
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3. die in § 60a Abs. 2 und 2b genannten Voraussetzungen für die Aussetzung der Ab-
schiebung.

§ 56 Besonderer Ausweisungsschutz
(1) Ein Ausländer, der 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufgehalten hat,
1a. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzt,
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger 
in das Bundesgebiet eingereist ist und sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat,
3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig im Bundesge-
biet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 bis 2 bezeichneten Ausländer in 
ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,
4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder le-
benspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,
5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die Rechtsstellung eines ausländi-
schen Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland 
ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur aus schwerwiegenden Gründen der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende Gründe der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung liegen in der Regel in den Fällen der §§ 53 und 54 Nr. 5 bis 5b und 7 
vor. Liegen die Voraussetzungen des § 53 vor, so wird der Ausländer in der Regel ausgewie-
sen. Liegen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird über seine Ausweisung nach Ermes-
sen entschieden.
...

§ 60 Verbot der Abschiebung
(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem 
sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht ist. Dies gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingsei-
genschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet 
die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets 
als ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
anerkannt wurden. 
…
(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen als 
eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder eine Ge-
fahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder besonders schwe-
ren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt 
worden ist. Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des 
Asylverfahrensgesetzes erfüllt.
(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 
abweichend von den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung angedroht 
und diese durchgeführt werden.

§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)
…

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsäch-
lichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die 
Abschiebung eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn…
...
(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt unbe-
rührt.

b) Vereinsgesetz
(Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts vom 05.08.1964, BGBl. I 1964, S. 593;
VereinsG)
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§ 18 Räumlicher Geltungsbereich von Vereinsverboten
Verbote von Vereinen, die ihren Sitz außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes, aber Teilorganisationen innerhalb dieses Bereichs haben, erstrecken sich nur auf die 
Teilorganisationen innerhalb dieses Bereichs. Hat der Verein im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes keine Organisation, so richtet sich das Verbot (§ 3 Abs. 1) gegen seine Tä-
tigkeit in diesem Bereich.
…

§ 20 Zuwiderhandlungen gegen Verbote
(1) Wer im räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes durch eine darin ausgeübte Tätig-
keit 

...
4. einem vollziehbaren Verbot nach § 14 Abs. 3 Satz 1 oder § 18 Satz 2 zuwiderhandelt 
oder
5. ...,

wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in den 
§§ ….…des Strafgesetzbuches mit Strafe bedroht ist. 

II. Zu den im Beschlusstenor angeführten Fragen - welche noch nicht Gegenstand von 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs waren - ist eine Vorabentscheidung 

nach Art. 267 AEUV einzuholen, weil diese entscheidungserheblich sind und der Klä-

rung bedürfen. 

Gemessen an den Bestimmungen des nationalen Rechts kann die Berufung keinen 

Erfolg haben. Die Klage wurde vom Verwaltungsgericht zu Recht abgewiesen, weil die 

Ausweisung und die mit ihr verfügte Aufenthaltsbeschränkung sowie die Meldeauflage 

danach als rechtmäßig zu beurteilen sind (dazu unter 1.). Es kommt daher darauf an, 

ob Unionsrecht - hier Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 oder Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG -

einer Ausweisung des Klägers entgegensteht (2.)

1. Der Senat ist aufgrund der vorliegenden Akten und Unterlagen sowie der Anhörung 

des Klägers in der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, dass der 

Sachverhalt und die nationale Rechtslage - ohne Berücksichtigung von Art. 21 oder 

24 RL 2004/83/EG - derzeit (maßgeblich wäre letztlich der Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung bzw. der Entscheidung des Senats über das Berufungsverfahren) wie 

folgt zu beurteilen wären: 

Die Tatbestandsvoraussetzungen für eine Ausweisung nach § 54 Nr. 5 AufenthG sind 

gegeben (a). Die Ausweisung lässt sich nach nationalem Recht auch insgesamt recht-

lich nicht beanstanden, insbesondere liegen keine Ermessensfehler vor (b). Danach 

wären die räumliche Beschränkung des Aufenthalts des Klägers und die ihm gegen-

über verfügte Meldeauflage ebenfalls rechtmäßig (c). 
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a) Der Ausweisungsgrund des § 54 Nr. 5 AufenthG liegt vor.

Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 15.03.2005 - 1 C

26.03 - juris, Urteile des Senats vom 16.05.2012 - 11 S 2328/11 - juris und vom 

07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris, jew. m.w.N.; vgl. auch BGH, Beschluss vom 

16.02.2012 - AK 1/12 und 2/12 - juris) sind die PKK und ihre Nachfolgeorganisationen 

- im Folgenden PKK - dem Terrorismus zuzurechnen und damit jedenfalls als eine den 

Terrorismus im Sinne des § 54 Nr. 5 AufenthG unterstützende Vereinigung anzuse-

hen. Das seit vielen Jahren weitgehend friedliche Auftreten der PKK in Europa ist Teil 

einer „Doppelstrategie“ (vgl. BVerwG, Vorlagebeschluss vom 24.02.2010 - 6 A 7.08 -

juris) und ändert nichts an deren bislang grundsätzlich weiter bestehenden Gewaltbe-

reitschaft und der Anwendung von terroristischen Mitteln, etwa bei Anschlägen in der 

Türkei. Abgesehen davon ist die PKK seit Mai 2002 auf der vom Rat der Europäi-

schen Union erstellten Liste der Terrororganisationen aufgeführt (vgl. Ziff. 2.9 des 

Anhangs zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 02.05.2002 betreffend die 

Aktualisierung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GSAP über die Anwendung 

besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus - 2002/340/GSAP - ABl. 

EG L 116 vom 03.05.2002, S. 75, zuletzt aktualisiert mit Beschluss 2012/765/GASP 

des Rates vom 10.12.2012, ABl. EU L 337 vom 11.12.2012, S. 50). Nach der Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs erlaubt eine solche Aufnahme die Feststel-

lung, dass die Vereinigung terroristischer Art ist (EuGH, Urteil vom 09.11.2010 - C-

57/09 und C-101/09, B. und D. - Slg. 2010, I-10979, = juris). 

Zwar hat Abdullah Öcalan im März dieses Jahres eine Waffenruhe verkündet, die das 

Ergebnis von Verhandlungen mit dem türkischen Geheimdienst sein soll. Diese ist 

dann von der PKK tatsächlich ausgerufen worden. Inzwischen hat nach Medienberich-

ten der Abzug von PKK-Kämpfern aus der Türkei bereits begonnen; er soll Ende des 

Jahres abgeschlossen sein. Allein deshalb kann aber noch nicht angenommen wer-

den, die PKK wäre nicht mehr als terroristische Organisation anzusehen. Schließlich 

gab es auch in der Vergangenheit entsprechende Erklärungen, die zu keiner wesentli-

chen Änderung auf Dauer geführt haben. So wurde ein 1999 ausgerufener „Friedens-

kurs“ 2004 wieder beendet. Selbst in der Zwischenzeit hatte die PKK nicht auf Gewalt 

verzichtet.

Der Senat ist auch der Überzeugung, dass der Kläger die PKK unterstützt im Sinne 

des § 54 Nr. 5 AufenthG. Die von ihm ausgeübten Aktivitäten zur Unterstützung ha-
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ben dabei sicherlich unterschiedliches Gewicht und unterschiedliche Qualität. Von 

besonderer Bedeutung ist das "Sammeln" bzw. "Eintreiben" und das Weiterleiten von 

Spenden für die PKK aus vier Bezirken des Raums Mannheim in den Jahren 2005 

und 2006. Der Senat folgt insoweit den Feststellungen des Landgerichts Karlsruhe im 

Strafurteil vom 03.12.2008. Danach war der Kläger zwar nicht in einer Führungsposi-

tion, etwa als Gebiets- oder Raumverantwortlicher, für die PKK aktiv, er hatte aber 

jedenfalls eine besondere Stellung inne, welche einen aktiven Einsatz auch nach au-

ßen hin erforderte. Schließlich mussten die Spenden regelmäßig einkassiert und ge-

gebenenfalls eingefordert werden. Die Spendenkampagnen sind für die PKK von gro-

ßer Bedeutung, was dem Kläger bekannt war. Hinzu kommt der Verkauf der PKK-

Zeitschrift Serxwebun. Länger zurück liegen die Aktivitäten des Klägers in Bielefeld 

als Vorstandsmitglied eines später verbotenen kurdischen Vereins Anfang der 1990er-

Jahre. Diese sowie die regelmäßige Teilnahme an diversen PKK-nahen Veranstaltun-

gen, auf welche sich der Kläger auch in seinen Asylverfahren berufen hat, zeigen 

aber, dass er seit seiner Einreise nach Deutschland durchgehend für die PKK aktiv 

war. Auch der bloße Besuch der angeführten Feiern bzw. Versammlungen mit einer 

besonderen PKK-Nähe, wie Veranstaltungen aus Anlass des Gründungsjahrestages 

der PKK, des Geburtstags und des Jahrestags der Festnahme von Öcalan sowie so 

genannte "Märtyrergedenkfeiern" und "Volksversammlungen" (vgl. zu letzteren ge-

nauer Senatsurteil vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - a.a.O.) fördert den Zusammenhalt 

der Organisation und ihrer Anhänger. Diese Veranstaltungen haben schon von ihrem 

Anlass bzw. ihrer Thematik her für die Besucher erkennbar den Charakter einer Pro-

pagandaveranstaltung für die PKK und werden auch entsprechend inszeniert. Die 

durch eine Teilnahme an solchen besonderen Veranstaltungen ausgedrückte innere 

Nähe und Verbundenheit zur PKK kann deren Stellung und Ansehen in der Gesell-

schaft, namentlich unter den in Deutschland lebenden Kurden, günstig beeinflussen, 

damit ihre Aktionsmöglichkeiten und eventuell auch ihr Rekrutierungsfeld erweitern 

und dadurch insgesamt dazu beitragen, das latente Gefährdungspotential der Verei-

nigung zu erhöhen. Sie kann daher - auch in Ansehung der grundrechtlich geschütz-

ten Meinungsfreiheit - als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung anzusehen 

sein (vgl. dazu ausführlich BVerwG, Urteil vom 15.03.2005 - 1 C 26.03 - sowie Urteile 

des Senats vom 16.05.2012 - 11 S 2328/11 - und vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 -,

jew. a.a.O. und m.w.N.; Beschluss des Senats vom 08.01.2013 - 11 S 1581/12 - juris). 

Davon ist hier in Anbetracht der Vielzahl von einschlägigen Veranstaltungen, die der 

Kläger im Laufe von mittlerweile über zwei Jahrzehnten besucht hat, auszugehen. Er 

hat in der mündlichen Verhandlung zudem deutlich gemacht, dass es ihm tatsächlich 

darum geht, die PKK zu unterstützen, und dass er sich verpflichtet fühlt, an entspre-
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chenden Veranstaltungen teilzunehmen. Soweit er vorgetragen hat, er sei kein 

"PKK'ler", das seien doch nur die Kämpfer in den Bergen, und er habe auch nur an 

erlaubten Veranstaltungen teilgenommen, verkennt er, dass § 54 Nr. 5 AufenthG der 

effektiven Bekämpfung der Vorfeldunterstützung des internationalen Terrorismus 

durch Herabsetzen der Eingriffsschwelle dient. Sinn und Zweck ist die präventive Ge-

fahrenabwehr. Für die Verwirklichung des Tatbestands kommt es danach nicht darauf 

an, ob die konkrete Unterstützungshandlung strafbar wäre oder ob die Veranstaltung, 

um deren Besuch es geht, verboten wurde (vgl. dazu auch Urteil des Senats vom 

16.05.2012 - 11 S 2328/11 - a.a.O., m.w.N.). Abgesehen davon hat sich der Kläger

unter anderem wegen des Einsammelns und Weiterleitens von Spenden für die PKK 

sogar strafbar gemacht.

Vor dem Hintergrund der langjährigen Aktivitäten des Klägers kann auch nicht allein 

aus der Tatsache, dass er inzwischen weniger - und seit Ergehen der Ausweisungs-

verfügung am 27.03.2012 kaum mehr - an entsprechenden Veranstaltungen teilnimmt, 

geschlossen werden, dass er nicht mehr als Unterstützer der PKK anzusehen wäre. 

Es ist im Gegenteil bezeichnend, dass er selbst nach der Durchsuchung seiner Woh-

nung wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz am 10.01.2007 

und während des daran anschließenden Strafverfahrens und selbst noch nach Hin-

weis durch das Regierungspräsidium in einem Schreiben vom 09.10.2009, dass seine 

Ausweisung geprüft werde, weiter PKK-nahe Veranstaltungen besucht hat. Seit Erlass 

des Ausweisungsbescheids vom 27.03.2012 ist zudem sein Aufenthalt aufgrund der 

darin unter Ziffer 2 verfügten sofort vollziehbaren Anordnung auf den Stadtbezirk 

Mannheims beschränkt. Dies ist seinen Angaben nach auch der Grund dafür, dass er 

nicht einmal mehr den kurdischen Verein in Ludwigshafen besucht. In der mündlichen 

Verhandlung wurde deutlich, dass der Kläger sich lediglich mit Blick auf die laufenden 

Verfahren derzeit „zurückhält“ und seine Aktivitäten andernfalls zumindest mit dem 

Besuch von Veranstaltungen der geschilderten Art fortsetzen bzw. wieder aufgreifen 

würde. Es ist daher davon auszugehen, dass er auch künftig die PKK nachhaltig un-

terstützen wird. 

b) Die Ausweisung ist - bei einer Beurteilung rein nach nationalem Recht - auch im 

Übrigen rechtmäßig. 

Unter anderem wegen seiner Rechtsstellung als anerkannter Asylbewerber und als 

Flüchtling sowie der bestehenden familiären Lebensgemeinschaft mit den minderjäh-

rigen Kindern deutscher Staatsangehörigkeit (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4 und 5 Auf-
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enthG) genießt der Kläger nach § 56 Abs. 1 Satz 1 AufenthG besonderen Auswei-

sungsschutz. Er darf nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung ausgewiesen werden (§ 56 Abs. 1 Satz 2 AufenthG), die allerdings im 

Fall des § 54 Nr. 5 AufenthG in der Regel vorliegen (§ 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). 

Ein Ausnahmefall von der Regel des § 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG ist hier in Anbe-

tracht der Qualität und jahrelangen Dauer der Aktivitäten, die jederzeit ihre Fortset-

zung finden können, nicht gegeben. Über die Ausweisung des Klägers ist nach Er-

messen zu entscheiden (§§ 56 Abs. 1 Satz 5, 55 AufenthG). Ermessensfehler sind 

nicht ersichtlich. Bei Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere 

auch mit Blick auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8

EMRK, vgl. auch Art. 6 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG) ist die Ausweisung insbesondere als 

verhältnismäßig anzusehen. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass der Kläger 

Deutschland nicht - als Folge der Ausweisung - verlassen müsste, sondern jedenfalls 

weiter geduldet würde. 

c) Damit liegen auch die Voraussetzungen für Maßnahmen zur Überwachung ausge-

wiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit nach § 54a Abs. 1 und 

Abs. 2 AufenthG vor. Die Verpflichtung des Klägers unter Ziffer 2 des Bescheids vom 

27.03.2012, sich zweimal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen 

polizeilichen Dienststelle zu melden, beruht auf § 54a Abs. 1 Satz 1 AufenthG; die 

Beschränkung seines Aufenthalts auf den Bereich der Stadt Mannheim folgt aus 

§ 54a Abs. 2 AufenthG.

2. Es ist aber weiter zu prüfen, ob - und gegebenenfalls in welcher Weise - die nach 

nationalem Recht bei der Ausweisung eines Flüchtlings geltenden Voraussetzungen 

durch vorrangiges Unionsrecht modifiziert werden. Das würde hier bedeuten, dass der 

Begriff der "schwerwiegenden Gründe" im Sinne des § 56 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Auf-

enthG mit Blick auf Unionsrecht gegebenenfalls abweichend - unionsrechtskonform -

auszulegen ist. 

Vorab ist zur Klarstellung darauf hinzuweisen, dass die Ausweisung des Klägers nicht 

an Art. 14 Abs. 1 des Beschlusses Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei über die 

Entwicklung der Assoziation zu messen ist. Da der Kläger nie einer Arbeit nachge-

gangen ist, hat er auch keine Rechtsstellung nach Art. 6 des Assoziationsratsbe-

schlusses erworben. 
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Als unionsrechtlicher Prüfungsmaßstab für die Ausweisung des Klägers als anerkann-

ter Flüchtling kommen die Regelungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 und des 

Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG bzw. die entsprechenden Nachfolgevor-

schriften der Richtlinie 2011/95/EU in Betracht. Der Senat ist der Überzeugung, dass 

die Voraussetzungen des - auf die Ausweisung anzuwendenden - Art. 21 Abs. 3 i.V.m.

Abs. 2 RL 2004/83/EG im vorliegenden Fall nicht erfüllt sind (dazu unter a). Deshalb 

stellen sich die Vorlagefragen (b). 

a) Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG ist auch bei der Ausweisung eines Flüchtlings nach 

deutschem Recht anwendbar (aa). Dessen Voraussetzungen liegen hier aber nicht 

vor (bb). 

aa) Gemäß Art. 21 Abs. 1 RL 2004/83/EG achten die Mitgliedstaaten den Grundsatz 

der Nichtzurückweisung in Übereinstimmung mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtun-

gen. Nach Absatz 2 der Regelung kann ein Mitgliedstaat, sofern dies nicht aufgrund 

der in Absatz 1 genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen untersagt ist, einen 

Flüchtling unabhängig davon, ob er als solcher förmlich anerkannt ist oder nicht, zu-

rückweisen, wenn a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Ge-

fahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält, oder b) er 

eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer 

besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde. Gemäß Art. 21 Abs. 3 RL 

2004/83/EG können die Mitgliedstaaten den einem Flüchtling erteilten Aufenthaltstitel 

widerrufen, beenden oder seine Verlängerung bzw. die Erteilung eines Aufenthaltsti-

tels ablehnen, wenn Absatz 2 auf die betreffende Person Anwendung findet. 

Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG gilt auch für Fälle, in denen der einem Flüchtling erteil-

te Aufenthaltstitel vor Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie am 10.10.2006 

(Art. 38 Abs. 1 RL 2004/83/EG) oder sogar vor deren Inkrafttreten am 20.10.2004 er-

teilt worden ist. Art. 21 RL 2004/83/EG enthält - etwa im Unterschied zu Art. 14 Abs. 1

oder Art. 19 Abs. 1 RL 2004/83/EG bezüglich Anträgen auf internationalen Schutz, die 

nach Inkrafttreten der Richtlinie gestellt werden - keine Sonderregelungen, aus denen 

geschlossen werden könnte, dass dessen Anwendbarkeit bei bereits erteilten Aufent-

haltstiteln ausgeschlossen wäre. Auf die Frage, ob bereits auf die Richtlinie 

2011/95/EU vom 13.12.2011, welche am 09.01.2012 in Kraft getreten ist (vgl. dazu 

deren Art. 41 Abs. 1), abzustellen ist, kommt es nicht an, weil Art. 21 unverändert ge-

blieben ist (soweit im Folgenden auf Art. 21 RL 2004/83/EG abgestellt wird, gelten die 

entsprechenden Ausführungen daher ebenso bezüglich Art. 21 RL 2011/95/EU).
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Eine Ausweisung nach deutschem Recht führt nicht zwingend zu einer Abschiebung 

des Betreffenden und damit auch nicht zu einer "Zurückweisung" im Sinne des Art. 21 

Abs. 1 und 2 RL 2004/83/EG, sie kann daher nicht unmittelbar gegen den in Absatz 1 

angeführten Grundsatz der Nichtzurückweisung verstoßen. Im Fall des Klägers kommt 

hinzu, dass er unter anderem wegen der familiären Lebensgemeinschaft mit den min-

derjährigen Kindern, von denen einige die deutsche Staatsangehörigkeit haben, 

(Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 8 EMRK) und wegen seines Status als anerkannter Asylbewer-

ber und Flüchtling (§ 60 Abs. 1 AufenthG) nicht abgeschoben werden darf und soll. 

Auf eine Ausweisung finden jedoch die Regelungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2

RL 2004/83/EG über die Möglichkeit zur Aufhebung bzw. Beendigung von Aufent-

haltstiteln bei Flüchtlingen Anwendung. Dies folgt daraus, dass nach nationalem 

Recht (§ 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG) eine Ausweisung ohne Weiteres das Erlöschen 

des dem Betreffenden erteilten Aufenthaltstitels, hier der Niederlassungserlaubnis des 

Klägers, zur Folge hat. Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG wird diesem auch bei 

Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs nach dem Aufenthaltsgesetz kein 

(neuer) Aufenthaltstitel erteilt (vgl. auch § 25 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 Auf-

enthG). Sie hat außerdem Folgen für den Zugang zu Beschäftigung, Bildung und wei-

teren sozialen Rechten, die nach deutschem Recht in der Regel an das Bestehen ei-

nes Titels (vgl. §§ 25 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 4 AufenthG, 4 Abs. 2 und 3 

AufenthG) und nicht wie nach Art. 26 ff. RL 2004/83/EG an die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft anknüpfen. Das beklagte Land geht im Übrigen davon aus, 

dass dem Kläger - sollte die Ausweisung rechtskräftig werden - jedenfalls vorerst kein 

Aufenthaltstitel erteilt werden kann, sondern dass er lediglich einen Anspruch auf 

Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG, also auf vorübergehende Aussetzung 

der Abschiebung hat. Diese lässt die Ausreisepflicht unberührt (§ 60a Abs. 3 Auf-

enthG). Aus alledem folgt nach Auffassung des Senats, dass die Ausweisung eines 

anerkannten Flüchtlings nach deutschem Recht der Beendigung eines Aufenthaltsti-

tels im Sinne des Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG gleichzustellen ist.

bb) Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG lässt jedoch im vorliegenden Fall nicht die Beendi-

gung des Aufenthaltstitels - und damit in letzter Konsequenz auch nicht eine Auswei-

sung - zu. Erforderlich wäre danach, dass "Absatz 2 auf die betreffende Person An-

wendung findet". Dieser Verweis auf den zweiten Absatz bedeutet, dass die Aufhe-

bung bzw. die Ablehnung der Erteilung eines Aufenthaltstitels voraussetzt, dass eine 

Zurückweisung des betreffenden Flüchtlings nicht nach völkerrechtlichen Verpflich-
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tungen untersagt wäre (siehe dazu den Vorbehalt des Einleitungssatzes "sofern dies 

nicht aufgrund der in Absatz 1 genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen untersagt 

ist") und dass die in den Buchstaben a oder b des Art. 21 Abs. 2 RL der Richtlinie ge-

nannten Gefahren gegeben sind (BVerwG, Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 - juris). 

Hier fehlt es schon am Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 Buchst. a

oder b RL 2004/83/EG. 

Diese entsprechen im Wesentlichen den in Art. 33 Abs. 2 GFK enthaltenen Voraus-

setzungen für eine Durchbrechung des völkerrechtlichen Refoulement-Verbots (vgl. 

dazu Battjes in: Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, 2010, Ch. IV.3. Coun-

cil Directive 2004/83/EC, Art. 21 Rn. 11). Art. 33 Abs. 1 GFK untersagt die Auswei-

sung oder Zurückweisung eines Flüchtlings über die Grenzen von Gebieten, in denen 

sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, 

seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politi-

schen Überzeugung bedroht ist. Nach Absatz 2 kann sich auf die Vergünstigung je-

doch ein Flüchtling nicht berufen, "der aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 

für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder der eine 

Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen eines Verbre-

chens oder schweren Vergehens rechtskräftig verurteilt wurde". Die Parallelen zwi-

schen den Ausnahmetatbeständen beider Vorschriften zeigen, dass nicht nur eine 

Zurückweisung nach Art. 21 Abs. 2 RL 2004/83/EG, sondern auch die Versagung 

bzw. Beendigung eines Aufenthaltstitels nur unter den Voraussetzungen zulässig ist, 

welche auch die Zurückschiebung eines Flüchtlings in das "Verfolgerland" ermögli-

chen würden, also nur bei "schwerwiegenden Gründen". Im Übrigen finden sich die 

Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 RL 2004/83/EG auch in Art. 14

Abs. 4 der Richtlinie. Danach können die Mitgliedstaaten einem Flüchtling die ihm 

zuerkannte Rechtsstellung (als Flüchtling) wieder aberkennen, beenden oder ihre 

Verlängerung ablehnen (Abs. 4), gegebenenfalls die Rechtsstellung von vornherein 

nicht zuerkennen (Abs. 5), wenn eine der angeführten Gefahren gegeben ist. Auch 

dies verdeutlicht, dass es sich um besonders gravierende Gefahren handeln muss. 

Zurückweisung und Ausschluss vom bzw. Aberkennung des Flüchtlingsstatus können 

nur "ultima ratio" sein (vgl. zu Art. 14 Abs. 4 RL 2004/83/EG: Marx, Handbuch zum 

Flüchtlingsschutz, 2. Aufl 2012, § 37 Rn. 54; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 

31.01.2013 - 10 C 17.12 - juris). Bei der Gefahr für die Allgemeinheit gelten nach 

Art. 21 Abs. 2 Buchst. b und in Art. 14 Abs. 4 Buchst. b RL 2004/83/EG mit dem Er-

fordernis der Verurteilung des Betreffenden wegen "eines besonders schweren Ver-

brechens" - jedenfalls dem Wortlaut nach - sogar höhere Anforderungen als gemäß 
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Art. 33 Abs. 2, 2. Alternative GFK, wonach eine Verurteilung wegen "eines Verbre-

chens oder eines besonders schweren Vergehens" genügt.

Offen bleiben kann hier, ob der Umstand, dass in der deutschen Fassung des Art. 21

Abs. 2 Buchst. a und des Art. 14 Abs. 4 Buchst. a RL 2004/83/EG nicht "schwerwie-

gende Gründe" wie in Art. 33 Abs. 2 GFK, sondern lediglich "stichhaltige Gründe" ge-

fordert werden, bedeutet, dass ein geringeres Maß an Überzeugungsgewissheit erfor-

derlich ist (vgl. dazu die englischen Fassungen dieser Bestimmungen: Art. 21 Abs. 2: 

„… reasonable grounds for considering him or her as a danger to the security of the 

Member State in which he or she is present…; Art. 33 Abs. 2 GFK: „… reasonable 

grounds for regarding as a danger for the security of the state in which he is…”). Mit 

Blick auf Art. 33 GFK, welcher zwingende Vorgaben für das Refoulement-Verbot und 

seine Ausnahmen enthält und in Art. 21 Abs. 1 RL 2004/83/EG aufgegriffen wird, dürf-

ten allerdings nicht nur an das Ausmaß der Gefahr, sondern auch an deren Nachweis 

insgesamt dieselben Anforderungen zu stellen sein wie im Rahmen des Art. 33 Abs. 2

GFK (a.A. BVerwG, Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 - a.a.O.). Letztlich kommt es 

aber hier auf diese Frage nicht an. 

Denn selbst wenn man insofern von einer Absenkung des erforderlichen Beweisma-

ßes ausginge, sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 RL 

2004/83/EG nicht erfüllt. Der vom Kläger begangene Verstoß gegen das Vereinsge-

setz, der zu seiner Verurteilung mit Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom 03.12.2008 

zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen geführt hat, ist ersichtlich nicht als "beson-

ders schwere Straftat" im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Buchst. b RL 2004/83/EG anzuse-

hen. Es bestehen aber auch keine "stichhaltigen Gründe für die Annahme, dass er 

eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt" im Sinne des Art. 21 Abs. 2

Buchst. b der Richtlinie bzw. dass er aus "schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 

für die Sicherheit des Landes" anzusehen ist im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GFK.

Bei der Anwendung von Art. 33 Abs. 2 GFK, Art. 14 Abs. 4 und Art. 21 Abs. 2 RL 

2004/83/EG ist zu beachten, dass die Mitgliedstaaten - in bestimmten Grenzen - den 

Begriff der "Sicherheit" nach dem jeweiligen eigenen Recht selbst definieren, weil auf 

die Sicherheit des eigenen Staates abzustellen ist und diese im Völkerrecht nicht ab-

schließend festgelegt werden kann (vgl. dazu und zum folgenden: Zimmermann, The 

1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, A 

Commentary, Oxford 2011, Article 33, para 2 Rn. 82 ff.). Jedoch muss es sich jeden-

falls um eine sehr große Gefahr handeln (Marx, a.a.O., § 35 Rn. 182, § 37 Rn. 51, 
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§ 54 Rn. 4, m.w.N.). Aspekte der nationalen Sicherheit sind vor allem der Bestand des 

Staates und seiner Einrichtungen, das Überleben der Bevölkerung, die Freiheit von 

militärischer Bedrohung oder Umsturz. Es muss eine substantielle Bedrohung von 

dem Flüchtling für die Grundinteressen des Staates ausgehen, die auch terroristische 

Aktivitäten umfassen kann, wobei allerdings nicht jeder Akt von internationalem Terro-

rismus per se eine Gefahr für die Sicherheit des Staates darstellt (näher Zimmer-

mann, a.a.O. Rn. 87). Der deutsche Gesetzgeber hat mit § 60 Abs. 8 AufenthG von 

der Möglichkeit der Verweigerung bzw. Aberkennung des Flüchtlingsstatus Gebrauch 

gemacht (vgl. auch § 3 Abs. 4 AsylVfG). Die diesbezügliche Rechtsprechung kann 

daher zur Auslegung der Voraussetzungen herangezogen werden.

Danach kann die bloße Unterstützung oder Zugehörigkeit zu einer Organisation im 

Sinne des Ausweisungstatbestands des § 54 Nr. 5 AufenthG für sich genommen noch 

nicht ausreichen; vielmehr muss sich die von der Organisation ausgehende Gefähr-

dung in der Person des Ausländers konkretisieren. Stichhaltige bzw. schwerwiegende 

Gründe liegen regelmäßig nicht schon dann vor, wenn der Betreffende sich für die 

Organisation etwa durch Teilnahme an deren Aktivitäten oder durch einzelne finanzi-

elle Zuwendungen einsetzt. Vielmehr müssen bei einer am Gewicht des Ausschluss-

grundes ausgerichteten Wertung die vom Ausländer ausgehenden Gefahren so gra-

vierend sein, dass sie es rechtfertigen, das Refoulement-Verbot des Art. 33 Abs. 1

GFK zurücktreten zu lassen. Das ist typischerweise erst dann der Fall, wenn der 

Flüchtling eine terroristische Vereinigung bzw. eine Vereinigung, welche den Terro-

rismus unterstützt, in qualifizierter Weise, insbesondere durch eigene Gewaltbeiträge 

oder als Funktionär, unterstützt. Das kann sich daraus ergeben, dass er durch eigene 

erhebliche Gewalttätigkeit oder -bereitschaft für die Ziele der Organisation eintritt 

oder dass er durch seine strukturelle Einbindung in die Organisation, etwa durch Aus-

übung einer aktiven Funktionärstätigkeit, deren Gefährdungspotential mitträgt. Welche 

Art der Einbindung des Ausländers in die Organisation erforderlich und ausreichend 

ist, um in seiner Person die erhöhte Gefahrenschwelle zu erreichen, lässt sich nicht 

ab- strakt beantworten, sondern hängt von einer wertenden Gesamtbetrachtung der 

Umstände des Einzelfalles ab, unter anderem auch von dem Grad der Gefährlichkeit 

der jeweiligen Organisation, der etwa durch ihre Struktur, Größe und Gewaltbereit-

schaft bestimmt wird (BVerwG, Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 - a.a.O.; vgl. auch 

Urteil vom 30.03.1999 - 9 C 31.98 - juris, zu § 51 Abs. 3 Satz 1 AuslG 1990; Senats-

urteil vom 16.05.2012 - 11 S 2328/11 - a.a.O.).
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Gemessen an diesen Maßstäben lässt sich eine Aufhebung des Aufenthaltstitels des 

Klägers und damit seine Ausweisung nicht unter Verweis auf Art. 21 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 2 RL 2004/83/EG rechtfertigen. Es bedarf schon genauerer Prüfung, ob tatsäch-

lich noch von einer Gefahr für die (innere und äußere) Sicherheit des deutschen Staa-

tes durch Unterstützung der PKK auszugehen sein kann, obwohl diese in den letzten 

Jahren terroristische Mittel fast überwiegend nur in der Türkei angewandt hat. Abge-

sehen davon hat der Kläger aber jedenfalls weder selbst Gewalt ausgeübt noch dazu 

aufgerufen oder diese aktiv öffentlich verherrlicht. Es besteht keine Grundlage für die 

Annahme, er selbst könnte terroristischen Gewalttätern unmittelbar Hilfeleistungen 

zukommen lassen. Wie dargelegt, hat er zwar die PKK Anfang der 1990-er Jahre 

durch die Übernahme einer Vorstandstätigkeit in einem PKK-nahen Verein in Biele-

feld, in den Jahren 2005 sowie 2006 durch das Einsammeln von Spenden und das 

Verkaufen von Zeitschriften sowie ständig durch den Besuch von PKK-nahen Veran-

staltungen unterstützt. Der Senat geht aber davon aus, dass der Kläger 2005 und 

2006 lediglich vorübergehend wieder eine wichtigere Funktion übernommen hat und 

nicht weitreichend und vor allem nicht über einen längeren Zeitraum in die Hier-

archieebenen der PKK eingebunden war. Schließlich war er nach den Feststellungen 

im Strafurteil vom 03.12.2008 selbst in der Zeit des Einsammelns von Spenden ledig-

lich unterhalb des Raumverantwortlichen aktiv. Er kann daher nicht - jedenfalls nicht 

mehr - als ein "Funktionär" der PKK angesehen werden. Bezeichnend ist auch, dass 

es trotz der dem Senat aus einer Vielzahl anderer Verfahren bekannten engen Über-

wachung der örtlichen kurdischen Vereine und ihres Umfelds durch das Landesamt 

für Verfassungsschutz - abgesehen von der Teilnahme an Veranstaltungen - keinerlei 

Hinweise auf weitere Aktivitäten des Klägers für die PKK bzw. ihr Umfeld gibt. Vor 

allem in Anbetracht der verstrichenen Zeit seit seiner Betätigung als Spendensammler 

2005 und 2006 kann daher derzeit nicht (mehr) von einer gegenwärtigen Gefährdung 

der Sicherheit Deutschlands durch ein Handeln des Klägers ausgegangen werden. 

b) Damit bedürfen die Vorlagefragen der Klärung durch den Europäischen Gerichts-

hof. Da die Voraussetzungen für die in Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG eingeräumte 

Möglichkeit zur Aufhebung bzw. Beendigung der einem Flüchtling erteilten Aufent-

haltserlaubnis hier nicht vorliegen, sind zunächst der Anwendungsbereich des Art. 24 

Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie (aa, Vorlagefragen 1) und gegebenenfalls dessen 

Voraussetzungen (bb, Vorlagefragen 2) zu klären. Sollte die Regelung keine Anwen-

dung finden auf die Aufhebung bzw. Beendigung eines Aufenthaltstitels, stellt sich die 

Frage, ob eine solche unionsrechtlich nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des 

Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 RL 2004/83/EG zulässig ist (cc, Vorlagefrage 3). 
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aa) Vorlagefragen 1

Mit diesen beiden Fragen soll geklärt werden, ob die Regelung des Art. 24 Abs. 1

Unterabs. 1 RL 2004/83/EG über die Verpflichtung zur Ausstellung eines Aufenthalts-

titels auch bei der Beendigung von Aufenthaltstiteln - und damit für die Ausweisung 

eines anerkannten Flüchtlings nach deutschem Recht - Anwendung findet, und ob 

diese gegebenenfalls dahingehend auszulegen ist, dass sie der Aufhebung oder Be-

endigung des Aufenthaltstitels einer betreffenden Person entgegensteht, wenn nicht 

die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 oder "zwingende Gründe der 

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 

2004/83/EG gegeben sind.

Zunächst ist festzustellen, dass Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG auch auf 

Fälle Anwendung findet, in denen die Flüchtlingsanerkennung vor Geltung dieser Vor-

schrift erfolgt ist (vgl. dazu oben 2 a) aa)). Derzeit ist noch nicht auf die Neufassung 

des Art. 24 - in der Fassung der Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011 - abzustellen. 

Denn diese gilt gemäß Art. 41 Abs. 2 RL 2011/95/EU erst ab dem 22.12.2013. Letzt-

lich kommt es darauf hier aber nicht entscheidend an. Die Vorlagefragen stellen sich 

ebenso unter Geltung der Richtlinie 2011/95/EU. Denn die beiden Fassungen des 

ersten Unterabsatzes unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Art. 24 Abs. 1

Unterabs. 1 RL 2004/83/EG an die Zuerkennung des "Schutzstatus" und die geänder-

te Fassung der Richtlinie 2011/95/EU an die Zuerkennung des "internationalen Schut-

zes" anknüpft und dass in der älteren Fassung auf die Personen abgestellt wird, de-

nen die "Flüchtlingseigenschaft" zuerkannt worden ist, während in der neuen der Be-

griff "Flüchtlingseigenschaft" durch "Flüchtlingsstatus" ersetzt wurde. Die materiellen 

Anforderungen haben sich damit nicht geändert. Abgesehen davon sind in der deut-

schen Fassung offensichtlich nur Übersetzungsungenauigkeiten beseitigt worden: Der 

letzte Halbsatz des Absatz 1 Unterabsatz 1 (ebenso in Absatz 3) in der Veröffentli-

chung in deutscher Sprache (ABl. L 304 vom 30.09.2004, S. 12, in der Fassung der 

Berichtigung, ABl. L 204 vom 05.08.2005, S. 24) lautete "es sei denn, dass zwingende 

Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem entgegenstehen" statt - wie in 

der neuen Fassung - "es sei denn, dass zwingende Gründe der nationalen Sicherheit 

oder öffentlichen Ordnung dem entgegenstehen" (so aber schon in der englischen 

Fassung 2004: "unless reasons of compelling national security or public order

otherwise reqire", ebenso z.B. in der spanischen, der französischen, der italienischen 

und der niederländischen Fassung). 
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Art. 24 RL 2004/83/EG enthält keine ausdrückliche Bestimmung über die Beendigung 

oder Aufhebung von Aufenthaltstiteln. Dessen Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaa-

ten, so bald wie möglich nach Zuerkennung des Schutzstatus (RL 2004/83/EG)  - bzw. 

des internationalen Schutzes (RL 2011/95/EU) - und unbeschadet des Artikel 21 Ab-

satz 3 Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, einen Auf-

enthaltstitel auszustellen, der mindestens drei Jahre gültig und verlängerbar sein 

muss, es sei denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

(RL 2004/83/EG) - bzw. der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung (RL 

2011/95/EU) - dem entgegenstehen. Unterabsatz 2 enthält Regelungen für Familien-

angehörige, Absatz 2 eine Absatz 1 Unterabsatz 1 entsprechende Verpflichtung für 

Personen, denen der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, mit dem Unter-

schied, dass nicht auf - den nicht für diesen Personenkreis geltenden - Art. 21 Abs. 3

RL 2004/83/EG verwiesen wird und dass der Aufenthaltstitel eine Geltungsdauer von 

lediglich einem Jahr enthalten muss. Die Vorschrift bezweckt neben der "Gewährleis-

tung eines Mindestmaßes an Schutz" für "Personen, die tatsächlich Schutz benöti-

gen", die Sicherstellung, dass diesen "ein Mindestniveau von Leistungen geboten 

wird" (Erwägungsgrund 6 der RL 2004/83/EG, 12 der RL 2011/95/EU). Dazu gehört 

die Sicherung des Aufenthaltsstatus von Personen mit internationalem Schutz. Au-

ßerdem zielt die Richtlinie auf eine weitgehende Angleichung der Stellung von Flücht-

lingen und von Personen mit subsidiärem Schutzstatus (vgl. Erwägungsgrund 7 der 

RL 2004/83/EG, 13 der RL 2011/95/EU).

Der Senat ist der Auffassung, dass aus der in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 

2004/83/EG normierten Verpflichtung der Mitgliedstaaten, anerkannten Flüchtlingen 

einen mindestens drei Jahre gültigen Aufenthaltstitel zu erteilen, auch das Verbot ab-

zuleiten ist, diesen Aufenthaltstitel bzw. einen bereits bestehenden wieder aufzuhe-

ben, ohne dass einer der normierten Gründe gegeben ist, bei deren Vorliegen bereits 

die Erteilung abgelehnt werden kann. Neben den in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der 

Richtlinie angeführten zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

gehört dazu der Tatbestand des Art. 21 Abs. 3, auf welchen mit dem Vorbehalt des 

Art. 24 Abs. 1 Unterabsatz 1 „unbeschadet des Artikel 21 Absatz 3“ explizit verwiesen 

wird. 

Für eine entsprechende Anwendung spricht mit Blick auf das Ziel der Sicherstellung 

eines "Mindestniveaus von Leistungen" für anerkannte Flüchtlinge schon die grund-

sätzliche Verpflichtung zur Ausstellung eines Aufenthaltstitels in Art. 24 Abs. 1
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Unterabs. 1 RL 2004/83/EG. Vor allem ist zu bedenken, dass es - neben Art. 21 

Abs. 3 RL der Richtlinie - bei bereits erteiltem Titel die Möglichkeit der Aufhebung 

bzw. Beendigung des Aufenthaltstitels bei Vorliegen der Ausschlusstatbestände der 

"zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" geben muss. Schließ-

lich kann es vom Zufall abhängen, ob Tatsachen in der Person des Flüchtlings, die 

zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung begründen, noch vor 

oder erst nach der Erteilung des Titels bekannt werden. Es wäre mit dem Ziel der Re-

gelung nicht zu vereinbaren, wenn es im letzteren Fall keine Möglichkeit der Aufhe-

bung eines bereits erteilten Titels gäbe. Erst recht gilt dies für Konstellationen, in de-

nen die maßgeblichen Handlungen des Ausländers erst nach Erteilung des Titels be-

gangen wurden. 

Etwas anderes würde zwar gelten, wenn "zwingende Gründe der öffentlichen Sicher-

heit oder Ordnung" immer voraussetzen würden, dass auch die Tatbestandsmerkmale 

des Art. 21 Abs. 2 RL 2004/83/EG gegeben sind, also nur einen Unterfall der "stich-

haltigen Gründe für die Annahme, dass der Betreffende eine Gefahr für die Sicherheit 

oder die Allgemeinheit des Mitgliedstaats darstellt," bildeten. Denn dann bestünde 

kein Bedürfnis für eine entsprechende Auslegung, weil der Aufenthaltstitel gegebe-

nenfalls aufgrund der Ermächtigung in Art. 21 Abs. 3 der Richtlinie aufgehoben wer-

den könnte. Die Beantwortung der Fragen unter 1 kann daher auch davon abhängen, 

wie die Fragen unter 2 zur Auslegung des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie 

beantwortet werden. Abgesehen davon, dass der Senat der Auffassung ist, dass der 

Begriff der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit" im Sinne des Art. 24

Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG hier keine höhere Gefahrenschwelle voraussetzt 

als der der "stichhaltigen bzw. schwerwiegenden Gründe für die Annahme einer Ge-

fahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats" im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Buchst. a RL 

2004/83/EG bzw. des Art. 33 Abs. 2 GFK (vgl. dazu unten zu Vorlagefragen 2), zeigt 

schon die Verwendung des Begriffs "öffentliche Ordnung", dass die Ausschlussgründe 

des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG weiter reichen als die des Art. 21 

Abs. 2 der Richtlinie (vgl. dazu genauer unten im Folgenden). 

bb) Vorlagefragen 2

Sollte der Europäische Gerichtshof zu dem Ergebnis kommen, dass die unter 1 ange-

führten Vorlagefragen zu bejahen sind, stellen sich die unter 2 aufgelisteten zur Aus-

legung des in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG enthaltenen Ausschluss-

grundes der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung". 
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Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Verpflichtung zur Ausstellung eines Aufent-

haltstitels nach Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG ohnehin in den Fällen des 

Art. 21 Abs. 3  der Richtlinie nicht greifen kann, weil danach die Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie 

abgelehnt werden kann. Dies wird mit der Einschränkung in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1

RL 2004/83/EG "unbeschadet des Artikels 21 Absatz 3" klargestellt. Die Nennung ei-

ner weiteren Ausnahme - der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit oder 

Ordnung" - dürfte aber wenig Sinn machen, wenn deren Voraussetzungen enger wä-

ren als die des Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie. Dafür, dass die Ablehnung eines Aufent-

haltstitels in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 eher möglich sein soll als nach Art. 21 Abs. 3

der Richtlinie, sprechen auch Inhalt und Zielsetzung der jeweiligen Regelungen. Bei 

Art. 21 RL 2004/83/EG geht es primär um den Schutz eines bereits anerkannten 

Flüchtlings vor Zurückweisung, also einer möglichen Überstellung in das Land, aus 

dem er wegen Verfolgung geflüchtet ist. Eine solche soll nur - ausnahmsweise - unter 

den in Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie angeführten, Art. 33 Abs. 2 GFK nachgebildeten, 

Voraussetzungen möglich sein. Dass dann - nach Absatz 3 der Vorschrift - auch der 

Aufenthaltstitel aufgehoben bzw. die Erteilung eines Aufenthaltstitels abgelehnt wer-

den kann, ist lediglich eine folgerichtige Konsequenz der Ausnahmen vom 

Refoulement-Verbot. Hingegen zielt Art. 24 RL 2004/83/EG auf die Gewährleistung 

eines Aufenthaltstitels von drei (Abs. 1) bzw. einem Jahr (Abs. 2) für Personen mit 

zuerkanntem internationalem Schutz. Mit dieser Regelung wurde das erste Mal ein 

Anspruch anerkannter Flüchtlinge auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels festgelegt. 

Die Ausnahmen von der Verpflichtung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels bei "zwin-

genden Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" erinnern an die des 

Art. 32 Abs. 1 GFK (vgl. auch Battjes, a.a.O., Art. 24 Rn. 6), nach welchem aus 

"Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" die Ausweisung eines Flücht-

lings, der sich rechtmäßig im Gebiet des betreffenden Staates aufhält, zulässig sein 

kann. "Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" können im Übri-

gen auch der Verpflichtung zur Erteilung eines Reiseausweises an Flüchtlinge nach 

Art. 28 Abs. 1 GFK entgegenstehen. Die mit dem Aufenthaltsstatus - oder auch mit 

der Frage der Erteilung eines Reiseausweises - verbundenen Fragen sind aber bei 

weitem nicht von einer derart existentiellen Bedeutung für den Flüchtling wie die, ob 

er sogar zurückgewiesen werden kann. In der Regel wird bei einem anerkannten 

Flüchtling allein eine bei Versagung eines Aufenthaltstitels folgende Illegalität des 

Aufenthalts nicht zu einer Abschiebung führen. Eine solche kommt allenfalls in weni-

gen Ausnahmefällen und nur in einen aufnahmebereiten Drittstaat in Betracht, wel-
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cher seinerseits aber das Refoulement-Verbot zu beachten hat. Dies zeigt auch der 

vorliegende Fall. Wie ausgeführt, soll und kann auch der Kläger nicht abgeschoben 

werden. Selbst wenn sein Aufenthaltstitel erlöschen und er derzeit keinen Anspruch 

auf Erteilung eines anderen Titels haben sollte, müsste er Deutschland nicht verlas-

sen. Er hat nach nationalem Recht einen Anspruch auf Erteilung einer Duldung (§ 60a 

Abs. 2 AufenthG).

Dafür, dass die Möglichkeiten der Versagung eines Aufenthaltstitel durch die Aufnah-

me des zusätzlichen Ausschlussgrundes in Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG 

über die nach Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 der Richtlinie bestehenden Ausnahmetat-

bestände hinaus erweitert werden sollten, sprechen auch die Entstehungsgeschichte 

des Art. 24 der Richtlinie und deren Erwägungsgrund 28 (entspricht Erwägungsgrund 

37 der Richtlinie 2011/95/EU). In der ersten Fassung des - noch vor den Terroran-

schlägen des 11.09.2001 erarbeiteten - Kommissionsentwurfs vom 12.09.2001 (KOM 

[2001] 510 endg; Ratsdok. 2001/027 (CNS); siehe auch BR-Drs. 1017/01 vom 

26.11.2001) war lediglich die Verpflichtung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels, also 

ohne explizit geregelte Ausschlussgründe, vorgesehen. Der Vorbehalt "es sei denn, 

dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen" 

wurde erst später, und zwar zunächst bei der Regelung für Personen, denen der sub-

sidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, in Absatz 2 (vgl. Dokument des Rats der 

EU vom 19.12.2002 - 15627/02 -, damals Art. 21), dann auch für Absatz 1 Unterab-

satz 1 (Ratsdokument vom 19.06.2003 - 10576/03 -, dort Art. 22), vorgeschlagen. In 

diesem Zusammenhang wurde in einer Fußnote zu der entsprechenden Formulierung 

in Absatz 2 angeführt: Folgender Erwägungsgrund wird in die Präambel aufgenom-

men: "Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gilt auch für die Fälle, in 

denen ein Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, die den internationalen 

Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt". Die Aufnah-

me dieses Erwägungsgrunds war bereits Gegenstand der Tagung des Ausschusses 

der Ständigen Vertreter vom 26.02.2003 gewesen (Ratsdokument vom 26.02.2003 -

6566/03 ADD 1 COR 1 -). Ab 2002 findet sich zudem der Vorbehalt hinsichtlich Art. 21

Abs. 3 (damals 19 Abs. 3; vgl. nur Art. 21 in der Fassung des Ratsdokuments vom 

19.12.2002 - 15627/02 -; vgl. auch Dokument vom 19.06.2003 - 10576/03 -). Die Ab-

sätze 2 und 3 des Art. 21 (damals Art. 19) waren bereits kurz zuvor vorgeschlagen 

worden (vgl. Ratsdokument vom 08.11.2002 - 13468/02 -).

Die geschilderten Ergänzungen und Abänderungen der Richtlinie dürften vor dem Hin-

tergrund der Terroranschläge des 11.09.2001 und den Herausforderungen der Be-
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kämpfung des internationalen Terrorismus zu sehen sein. So verpflichtet die UN-

Resolution 1373 in Ziff. 2 Buchst. a und c die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 

denjenigen Personen, die terroristische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen 

oder begehen oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, jeden sicheren Aufent-

haltsort zu verweigern. Die Berücksichtigung der Folgen der Anschläge vom 

11.09.2001 für die nationale und internationale Sicherheit im Rahmen der Richtlinie 

2004/83/EG wurde zum Beispiel in einer Stellungnahme des Ausschusses der Regio-

nen vom 16.05.2002 ausdrücklich gefordert (ABl. EU C 278 vom 14.11.2002, S. 44). 

Mit diesem Ziel dürften auch weitere Verschärfungen bzw. Präzisierungen in der 

Richtlinie gegenüber dem ursprünglichen Entwurf erfolgt sein, wie etwa bei den Aus-

schlussgründen nach Art. 12 Abs. 2 RL 2004/83/EG und den Hinweisen im Erwä-

gungsgrund 22 (entspricht Erwägungsgrund 31 der RL 2011/95/EU) auf die Folgerun-

gen aus den Resolutionen der Vereinten Nationen zu Antiterrormaßnahmen. 

Vor diesem Hintergrund geht der Senat davon aus, dass im Falle von Handlungen zur 

Unterstützung terroristischer Vereinigungen der Ausschlussgrund der "zwingenden 

Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" im Sinne des Art. 24 Abs. 1

Unterabs. 1 RL 2004/83/EG bereits bei Aktivitäten eines niedrigeren Profils mit einem 

geringeren Gefährdungspotential erfüllt sein kann als dies für die Annahme des Tat-

bestands der "stichhaltigen" bzw. "schwerwiegenden Gründe für die Annahme einer 

Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats" in Art. 21 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 

vorausgesetzt wird. 

Dabei wäre zunächst zu klären, ob in Anbetracht der Entstehungsgeschichte und mit 

Blick auf den  Zweck der Regelungen nicht sogar anzunehmen ist, dass der Begriff 

der "zwingenden Gründe" für sich genommen - also ohne diesen in Beziehung zu set-

zen zu dem Schutzgut, um das es geht - trotz des dagegen sprechenden Wortlauts 

eine niedrigere Gefahrenschwelle erfordert als der der "stichhaltigen" bzw. "schwer-

wiegenden Gründe" im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Buchst. a RL 2004/83/EG (vgl. dazu 

Senatsurteil vom 16.05.2012 - 11 S 2328/11 - a.a.O.; a.A. BVerwG, Beschluss vom 

08.10.2012 - 1 B 18.12 - juris, unter Verweis auf das Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 

- a.a.O.). Die Tatsache, dass die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unions-

bürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 

zu bewegen, und die Richtlinie 2004/83/EG am gleichen Tag erlassen wurden, legt es 

zwar auf den ersten Blick nahe, den Begriff der „zwingenden Gründe“, der in beiden

Richtlinien verwendet wird, inhaltlich übereinstimmend auszulegen und entsprechend 

hohe Anforderungen zu stellen (vgl. zu Art. 28 Abs. 3 RL 2004/38/EG: EuGH, Urteile 
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vom 23.11.2010 - C-145/09, Tsakouridis - Slg. 2010, I-11979, = juris, und vom 

22.05.2012 - C-348/09 I. - juris). Dagegen sprechen aber schon die Unterschiede hin-

sichtlich der Ermächtigungsgrundlagen, der jeweils verfolgten Ziele und der betroffe-

nen Personen. Zudem stellt Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 2004/38/EG lediglich auf die 

öffentliche Sicherheit ab, während Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG als 

Schutzgut neben der öffentlichen Sicherheit auch die Ordnung anführt (vgl. dazu auch 

Bayer. VGH, Beschluss vom 10.07.2009 - 10 ZB 09.950 - juris). Vor allem geht es um 

unterschiedlich gravierende Eingriffe. Erlaubt Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 2004/38/EG 

bei "zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit, die von den Mitgliedstaaten 

festgelegt wurden," eine Ausweisung, führt das Vorliegen "zwingender Gründe der 

öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" im Sinne des Art. 24 Abs. 1 RL 2004/83/EG 

lediglich zu der für die Betroffenen wesentlich weniger einschneidenden Rechtsfolge 

der Verweigerung oder des Entzugs des Aufenthaltstitels. Nach Auffassung des Se-

nats ist der Begriff der zwingenden Gründe daher eigenständig und nicht durch Über-

nahme von Grundsätzen der Unionsbürgerrichtlinie zu entwickeln. 

Ungeachtet des Vorgesagten spricht vieles dafür, dass der Begriff der "öffentlichen 

Sicherheit" bzw. der "nationalen Sicherheit" im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1

RL 2004/83/EG umfassender bzw. weiter zu verstehen ist als der der "Sicherheit des 

Mitgliedstaats" oder "der Sicherheit des Landes, in dem sich der Betreffende befindet" 

im Sinne des Art. 21 Abs. 2 Buchst. a, Art. 14 Abs. 4 Buchst. a RL 2004/83/EG bzw. 

des Art. 33 Abs. 2 GFK, mit anderen Worten, dass die bedrohten öffentlichen Interes-

sen, die im Falle des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG gegen die Erteilung 

oder Aufrechterhaltung des Aufenthaltstitels streiten, von geringerem Gewicht sein 

können als dies Art. 21 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie erfordert.

Jedenfalls werden aber die Voraussetzungen der "zwingenden Gründe der öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung" deshalb eher zu bejahen sein, weil das geschützte 

Rechtsgut "öffentliche Sicherheit oder Ordnung" allein mit Blick auf die "öffentliche 

Ordnung" einen weiteren Anwendungsbereich hat als die Sicherheit des Mitglied-

staats nach Art. 21 Abs. 2 Buchst. a oder auch die Allgemeinheit des Mitgliedstaats 

nach Art. 21 Abs. 2 Buchst. b RL 2004/83/EG (welcher wiederum voraussetzt, dass 

der Betreffende wegen eine besonders schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wur-

de). Dies folgt insbesondere auch aus dem Erwägungsgrund 28, welcher, wie ausge-

führt, im Zusammenhang mit der Einfügung des auch in Art. 24 Abs. 2 RL 2004/83/EG 

enthaltenen - für Flüchtlinge, denen der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, 

geltenden - Ausschlussgrundes der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit 
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oder Ordnung" gefasst wurde (entspricht Erwägungsgrund 37 der Richtlinie 

2011/95/EU). Wenn danach "der Begriff der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

auch für die Fälle gilt, in denen ein Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, 

die den internationalen Terrorismus unterstützt oder er eine derartige Vereinigung 

unterstützt", soll es in diesen Fällen der Unterstützung des internationalen Terroris-

mus jedenfalls für die Frage der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nicht mehr da-

rauf ankommen, ob die Sicherheit des Mitgliedstaats in dem Sinne gefährdet ist, dass 

der Betreffende auch zurückgewiesen bzw. von vornherein von der Anerkennung als 

Flüchtling ausgeschlossen werden könnte (Art. 21 Abs. 2 Buchst. a, 14 Abs. 4  RL 

2004/83/EG, Art. 33 Abs. 2 GFK). Einer genauen Abgrenzung des Tatbestandsmerk-

mals der öffentlichen bzw. nationalen Sicherheit von dem der öffentlichen Ordnung 

bedarf es daher mit Blick auf den Erwägungsgrund 28 der Richtlinie hier nicht. Eine 

entsprechend weitere Auslegung liegt im Übrigen nicht nur im (Sicherheits-)Interesse 

des Staates, in welchem sich der Betreffende aufhält, sondern auch in dem der ande-

ren Mitgliedstaaten. Schließlich können sich gemäß Art. 21 Abs. 1 SDÜ Drittauslän-

der, die Inhaber eines gültigen, von einem der Mitgliedstaaten ausgestellten Aufent-

haltstitels sind, aufgrund dieses Dokuments und eines gültigen Reisedokuments bis 

zu drei Monate in einem Zeitraum von sechs Monaten frei im Hoheitsgebiet der ande-

ren Mitgliedstaaten bewegen. 

Der Senat verkennt allerdings nicht, dass Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG 

auch dahingehend verstanden werden könnte, dass bei Vorliegen der "zwingenden 

Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis ausnahmslos untersagt wird, während Art. 21 Abs. 3 RL 2004/83/EG die Ab-

lehnung der Aufenthaltserlaubnis ins Ermessen stellt. Selbst wenn man davon aus-

ginge, dass die Voraussetzungen für die Erfüllung des Ausschlussgrundes der "stich-

haltigen Gründe für die Annahme einer Gefahr für den Mitgliedstaat" eher anzuneh-

men sind als die der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" 

im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG, könnte dann in der Einfüh-

rung des Ausschlussgrundes des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG insofern 

eine Verschärfung zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus gesehen werden, 

als danach die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zwingend ausgeschlossen wäre

(so BVerwG, Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 - a.a.O.). Zum einen erscheint es aber 

zweifelhaft, ob die Normierung einer Ausnahme ("es sei denn") von einer Verpflich-

tung der Mitgliedstaaten zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Folge haben 

kann - und auch hier hat -, dass den Mitgliedstaaten damit die Erteilung der Aufent-

haltserlaubnis bei Vorliegen des Ausschlussgrundes gänzlich - und ohne jeden Er-
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messensspielraum - untersagt wird. Es spricht mehr dafür, dass darin die bloße Ein-

schränkung der Verpflichtung des Mitgliedstaats bzw. des daraus folgenden An-

spruchs eines betroffenen Flüchtlings zu sehen ist. Zum anderen erscheint eine sol-

che Auslegung vor allem vor dem Hintergrund fernliegend, dass der Begriff der "öf-

fentlichen Sicherheit oder Ordnung" aus den angeführten Gründen weiter zu verste-

hen ist als die in den Ausschlussgründen des Art. 21 Abs. 2 Buchst. a und b der 

Richtlinie genannten Schutzgüter. 

Von der Beantwortung der angeführten Fragen hängt ab, ob die Ausweisung des Klä-

gers - und damit auch die gegen ihn aus Sicherheitsgründen verhängte Meldepflicht 

und die räumliche Beschränkung - wegen entgegenstehenden Unionsrechts als

rechtswidrig anzusehen und daher aufzuheben ist. Teilt man das dargelegte weitere 

Verständnis des Ausschlussgrundes der "zwingenden Gründe der öffentlichen Sicher-

heit oder Ordnung" im Sinne des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 2004/83/EG, wäre die 

Vorlagefrage 2a) zu bejahen. Denn dann könnte dieser Ausschlussgrund erfüllt sein,

wenn ein anerkannter Flüchtling unter anderem durch das Einsammeln von Spenden 

und die ständige Teilnahme an PKK-nahen Veranstaltungen die PKK unterstützt hat, 

selbst wenn die Voraussetzungen für eine Durchbrechung des Refoulement-Verbots

des Art. 33 Abs. 2 GFK und damit auch die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 2 RL 

2004/83/EG nicht vorliegen. „Zwingend“ dürften die Gründe dabei immer dann sein,

wenn die für die bloße Verweigerung der Legalität des Aufenthalts maßgeblichen 

Gründe bezogen auf die Folgen für den Betroffenen verhältnismäßig im engeren Sinn 

und für die Erreichung dieses Zwecks aus der Sicht der öffentlichen Sicherheit oder 

Ordnung unerlässlich sind, das heißt mit anderen Worten, wenn auf die Herbeiführung 

der Rechtsfolge - hier die Ablehnung der Erteilung eines Aufenthaltstitels - unter kei-

nen Umständen verzichtet werden kann.

Für den vorliegenden Fall würde dies nach Auffassung des Senats bedeuten, dass 

wegen des Vorliegens "zwingender Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung" 

kein Anspruch des Klägers auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Art. 24 Abs. 1

Unterabs. 1 RL 2004/83/EG besteht, mit der Folge, dass diese Regelung einer Aus-

weisung nicht entgegensteht. Abgesehen davon, dass beim Kläger nicht ausge-

schlossen erscheint, dass er die PKK weiter durch hervorgehobenere Unterstützungs-

handlungen wie das Einsammeln von Spenden, das Verteilen von Zeitschriften oder 

die Übernahme anderer Aufgaben unterstützt, ist jedenfalls damit zu rechnen, dass er 

auch in Zukunft regelmäßig Veranstaltungen besucht, welche in einer besonderen 

Nähe zur PKK stehen. Zwar hat die letztgenannte Form der Unterstützung für sich 
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genommen keinen besonders hohen Gefährdungsgrad. Mit einer Beteiligung an ent-

sprechenden Veranstaltungen wird aber eine Billigung der Zielsetzungen der PKK 

signalisiert. Wie ausgeführt, werden dadurch deren Stellung, insbesondere unter den 

in Deutschland lebenden Kurden, günstig beeinflusst und ihre Aktionsmöglichkeiten 

sowie ihr Rekrutierungsfeld erweitert. Insgesamt wird damit dazu beigetragen, das 

(latente) Gefährdungspotential der Vereinigung zu erhöhen. Die vom Kläger über 

mehr als zwei Jahrzehnte hinweg in unterschiedlichem Ausmaß - von der Übernahme 

der Funktion des Vorstands eines später als Teilorganisation der PKK verbotenen 

örtlichen kurdischen Vereins Anfang der 1990er-Jahre über das Einsammeln von 

Spenden 2005 und 2006 bis zur ständigen (bloßen) Teilnahme an unzähligen PKK-

nahen Veranstaltungen - vorgenommene Unterstützung der PKK begründet zwingen-

de Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung im Sinne des Art. 24 Abs. 1

Unterabs. 1 RL 2004/83/EG. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beseitigung der 

Legalität des Aufenthalts Teil der unionsrechtlich angestrebten effektiven Bekämpfung 

des internationalen Terrorismus ist. Mit einer Aufenthaltserlaubnis könnte sich der 

Betreffende hingegen im Rahmen des Art. 21 Abs. 1 SDÜ frei im Hoheitsgebiet aller 

Mitgliedstaaten bewegen und sich auch in anderen Mitgliedstaaten bis zu drei Monate 

(innerhalb von sechs Monaten) aufhalten. Nach nationalem Recht ist die Ausweisung, 

die zum Erlöschen des Aufenthaltstitels führt, zudem Voraussetzung für weitere unter 

Sicherheitsaspekten wichtige Maßnahmen, wie die des § 54a AufenthG "zur Überwa-

chung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der Sicherheit", insbesondere die Ver-

pflichtung, sich regelmäßig bei der örtlich zuständigen Polizeidienstelle zu melden, 

(Abs. 1) und die Beschränkung des Aufenthalts auf den Bezirk der Ausländerbehörde 

(Abs. 2). 

Wegen der danach gegebenen individuellen Gefährdung durch den Kläger kann die 

Frage offen bleiben, ob bei der Prüfung "zwingender Gründe" im Sinne des Art. 24 

Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2004/83/EG auch generalpräventive Aspekte - wie die durch

die Verweigerung eines Aufenthaltstitels bzw. dessen Aufhebung oder Beendigung 

gegebenenfalls erzielte abschreckende Wirkung - zu berücksichtigen sind. Die Aus-

weisung des Klägers (und das Erlöschen seines Aufenthaltstitels als Voraussetzung 

für die in § 54a Abs. 1 AufenthG vorausgesetzte vollziehbare Ausreisepflicht) ist hier 

nach Auffassung des Senats schon deshalb als unerlässlich anzusehen, weil sie 

Grundlage der ihm gegenüber im Bescheid vom 27.03.2012 verfügten Meldepflicht 

und der räumlichen Beschränkung seines Aufenthalts auf den Bereich der Stadt 

Mannheim ist. Mit diesen Maßnahmen werden die Möglichkeiten des Klägers, die PKK 

weiter zu unterstützen, effektiv eingeschränkt. So liegt schon der nächste kurdische 
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Verein, welcher einige der PKK-nahen Veranstaltungen ausgerichtet hat, zu deren 

regelmäßigen Besuch sich der Kläger seinen Angaben nach verpflichtet fühlt, außer-

halb des Bezirks der Stadt Mannheim. Die mit der Ausweisung und dem Erlöschen 

der Niederlassungserlaubnis verbundenen Einschränkungen und Nachteile für den 

Kläger sind andererseits unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls hier 

nicht als derart gravierend anzusehen, dass darauf verzichtet werden könnte bzw. 

müsste. 

cc) Vorlagefrage 3

Geht man davon aus, dass die Vorschrift des Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 

2004/83/EG in Fällen der Beendigung eines Aufenthaltstitels keine Anwendung findet, 

stellt sich die Frage, ob die Regelung des Art. 21 Abs. 3 der Richtlinie als abschlie-

ßend zu verstehen ist mit der Folge, dass die Aufhebung oder Beendigung des einem 

Flüchtling erteilten Aufenthaltstitels unionsrechtlich nur unter den Voraussetzungen 

des Art. 21 Abs. 2 RL 2004/83/EG zulässig ist. Dann wäre der Begriff der "schwerwie-

genden Gründe" im Sinne des § 56 Satz 2 AufenthG entsprechend auszulegen. Die 

Ausweisung des Klägers wäre als rechtswidrig anzusehen.

Der Beschluss ist unanfechtbar. 

Funke-Kaiser Dr. Bauer Schiller


